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Entwurf des  

BESCHLUSSES NR. 1/2026 DES  

MIT DEM ABKOMMEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND 

DER SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT  

ÜBER DEN HANDEL MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN  

EINGESETZTEN GEMISCHTEN VETERINÄRAUSSCHUSSES 

vom … 

zur Änderung der Anlagen 1, 2, 3, 5, 6 und 10 

zu Anhang 11 des Abkommens 

DER GEMISCHTE VETERINÄRAUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen1, insbesondere auf 

Anhang 11 Artikel 19 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (im Folgenden 

„Agrarabkommen“) trat am 1. Juni 2002 in Kraft. 

(2) Gemäß Anhang 11 Artikel 19 Absatz 1 des Agrarabkommens ist der mit dem 

Agrarabkommen eingesetzte Gemischte Veterinärausschuss (im Folgenden „Gemischter 

Veterinärausschuss“) dafür zuständig, alle Fragen im Zusammenhang mit dem Anhang und 

seiner Durchführung zu prüfen und die im Anhang vorgesehenen Aufgaben 

wahrzunehmen. Gemäß Anhang 11 Artikel 19 Absatz 3 kann der Gemischte 

Veterinärausschuss die Anlagen zu dem Anhang ändern und aktualisieren. 

(3) Mit dem Beschluss Nr. 2/2003 des Gemischten Veterinärausschusses2 wurden die 

Anlagen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 11 zu Anhang 11 des Agrarabkommens erstmals geändert. 

 
1 ABl. L 114 vom 30.4.2002, S. 132. 
2 Beschluss Nr. 2/2003 des mit dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen eingesetzten 
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(4) Mit dem Beschluss Nr. 1/2018 des Gemischten Veterinärausschusses3 wurde die Anlage 6 

zu Anhang 11 des Agrarabkommens zuletzt geändert. 

(5) Mit der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates4 werden 

verschiedene Texte, die für Anhang 11 des Agrarabkommens von Bedeutung sind, 

geändert und aufgehoben. Die in den schweizerischen Rechtsvorschriften vorgesehenen 

Maßnahmen im Bereich der Tiergesundheit wurden bewertet und als den 

Rechtsvorschriften der Union gleichwertig anerkannt. Bei der Bewertung dieser 

Gleichwertigkeit wurden alle Rechtsakte berücksichtigt, die auf den Rechtsvorschriften im 

Bereich der Tiergesundheit beruhen. Daher sollten alle Verweise auf Maßnahmen im 

Bereich der Tiergesundheit in den Anlagen 1, 2, 3, 5, 6 und 10 zu Anhang 11 des 

Agrarabkommens entsprechend angepasst werden. 

(6) In Anbetracht der anerkannten Gleichwertigkeit der Maßnahmen im Bereich der 

Tiergesundheit wird die Anerkennung des Status „seuchenfrei“ für bestimmte Seuchen 

vereinfacht, um diesen Prozess zu beschleunigen und damit eine bessere Bekämpfung 

grenzüberschreitender Seuchen zu ermöglichen.  

(7) Angesichts der fortlaufenden Entwicklungen im Zusammenhang mit spezifiziertem 

Risikomaterial und der Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern, ausgenommen 

Pelztiere, mit tierischem Protein werden die Vorschriften für die Verhütung, Kontrolle und 

Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien in den Anlagen 1 und 6 

zu Anhang 11 des Agrarabkommens aktualisiert und vereinfacht. 

  

 
gemischten Veterinärausschusses vom 25. November 2003 zur Änderung der Anlagen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 11 des 

Anhangs 11 des Abkommens (2004/78/EG) (ABl. L 23 vom 28.1.2004, S. 27). 
3 Beschluss Nr. 1/2018 des mit dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen eingesetzten 

Gemischten Veterinärausschusses vom 12. Juni 2018 zur Änderung von Anhang 11 Anlage 6 des Abkommens 

[2020/554/EU] (ABl. L 127 vom 22.4.2020, S. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj). 
4 Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen 

und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) 

(ABl. L 87 vom 31.3.2016, S. 1; ABl. L 84 vom 31.3.2006, S. 1, ELI: 

http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj). 

http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
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(8) Mit der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates5 werden 

verschiedene Texte, die für Anhang 11 des Agrarabkommens von Bedeutung sind, 

geändert und aufgehoben, insbesondere zur Anwendung der Verordnung (EU) 2016/429. 

Zudem hat die Schweiz am 1. Januar 2009 die Anforderungen der Europäischen Union in 

Bezug auf amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung der Rechtsvorschriften für 

Tiere und Erzeugnisse tierischen Ursprungs sowie die Gesamtheit der Bestimmungen zu 

ihrer Durchführung auf dem Gebiet der Kontrolle von Einfuhren aus Drittländern in die 

Europäische Union in nationales Recht übernommen. Es ist daher angezeigt, alle Verweise 

auf amtliche Kontrollen betreffend die Vorschriften im Bereich der Tiergesundheit und 

Kontrollen von Einfuhren aus Drittländern in den Anlagen 1, 2, 3, 5, 6 und 10 zu 

Anhang 11 des Agrarabkommens entsprechend anzupassen. 

(9) Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1715 der Kommission6 wurden mehrere 

frühere Rechtsakte zusammengefasst, gestrafft und ersetzt, die die verschiedenen IT-

Plattformen, welche mittlerweile Komponenten des computergestützten 

Informationsmanagementsystems für amtliche Kontrollen (IMSOC) sind, bislang getrennt 

voneinander regelten. Um die Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien 

zu erleichtern und einen reibungslosen Informationsaustausch über amtliche Kontrollen 

zwischen der Europäischen Kommission, den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

und den zuständigen Behörden der Schweiz zu gewährleisten, sollte die Schweiz 

vollständig in das IMSOC-System integriert werden. Die Schweiz sollte zu diesem Zweck 

eine Kontaktstelle benennen. Es ist daher angezeigt, alle Verweise auf das 

Informationsmanagementsystem für amtliche Kontrollen in den Anlagen 1, 5, 6 und 10 zu 

Anhang 11 des Agrarabkommens entsprechend anzupassen. 

  

 
5 Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche 

Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und 

Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und 

Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) 

Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 

2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) 

Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 

2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des 

Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 

91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates 

(Verordnung über amtliche Kontrollen) (ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1, ELI: 

http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/2025-01-05). 
6 Durchführungsverordnung (EU) 2019/1715 der Kommission vom 30. September 2019 mit Vorschriften zur 

Funktionsweise des Informationsmanagementsystems für amtliche Kontrollen und seiner Systemkomponenten 

(IMSOC-Verordnung) (ABl. L 261 vom 14.10.2019, S. 37, ELI: 

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj). 

http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/2025-01-05
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj
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(10) Die umsichtige Verwendung von antimikrobiellen Wirkstoffen ist für die Bekämpfung des 

Problems von antimikrobiellen Resistenzen von zentraler Bedeutung. Die Schweiz und die 

Europäische Union arbeiten mittels Aktionsplänen zur Bekämpfung antimikrobieller 

Resistenzen im Rahmen des Konzepts „Eine Gesundheit“ zusammen. 

Die Schweiz wendet die gleichen Bestimmungen an, wie sie in Artikel 107 (ausgenommen 

Absatz 6) in Verbindung mit Artikel 37 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2019/6 des 

Europäischen Parlaments und des Rates7 in Bezug auf die Vorschriften für die 

Verwendung antimikrobieller Arzneimittel bei Nutztieren, das Verbot der Verwendung 

von antimikrobiellen Wirkstoffen oder Gruppen von antimikrobiellen Wirkstoffen, die der 

Behandlung bestimmter Infektionen beim Menschen vorbehalten sind, bei Nutztieren 

sowie die Kontrolle der Einfuhr von Tieren und Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus 

Drittländern festgelegt sind. Der Handel mit Tieren und Erzeugnissen tierischen Ursprungs 

zwischen der Schweiz und der Europäischen Union kann demnach ohne eine amtliche 

Bescheinigung über die Einhaltung der geltenden Beschränkungen für die Verwendung 

von antimikrobiellen Arzneimitteln erfolgen. Diese Bestimmungen sollten in die 

Anlagen 2, 3, 5, 6 und 10 zu Anhang 11 des Agrarabkommens aufgenommen werden. 

(11) Die Anlagen 1, 2, 3, 5, 6 und 10 zu Anhang 11 des Agrarabkommens sollten daher 

entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

 
7 Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über 

Tierarzneimittel und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/82/EG (ABl. L 4 vom 7.1.2019, S. 43, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj). 

http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj
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Artikel 1 

Die Anlagen 1, 2, 3, 5, 6 und 10 zu Anhang 11 des Agrarabkommens werden nach Maßgabe der 

Anhänge I bis VI des vorliegenden Beschlusses geändert. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Er ist ab dem 1. September 2026 anwendbar. 

Geschehen zu Brüssel am … 

 Für die Schweizerische Eidgenossenschaft Für die Europäische Union 

 Der Leiter der Delegation Der Leiter der Delegation 
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ANHANG I 

Anlage 1 zu Anhang 11 des Agrarabkommens erhält folgende Fassung: 

„Anlage 1  

Seuchenbekämpfung/Seuchenmeldung 

I. Seuchen bei Landtieren 

A. RECHTSVORSCHRIFTEN* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als Verweis 

auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des betreffenden Rechtsakts 

zu verstehen. 

Europäische Union Schweiz 

1.  Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und 

zur Änderung und Aufhebung einiger 

Rechtsakte im Bereich der 

Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) 

(ABl. L 84 vom 31.3.2016, S. 1) sowie 

die delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte, die auf der 

Grundlage dieser Verordnung bis zum 

31. Dezember 2025 erlassen wurden 

2.  In Bezug auf die Bestimmungen über 

amtliche Kontrollen, die von den 

zuständigen Behörden zur Überprüfung 

der Einhaltung der Vorschriften für die 

Lebensmittelkette betreffend die 

Tiergesundheit durchgeführt werden: 

Verordnung (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. März 2017 über amtliche 

Kontrollen und andere amtliche 

Tätigkeiten zur Gewährleistung der 

Anwendung des Lebens- und 

Futtermittelrechts und der Vorschriften 

über Tiergesundheit und Tierschutz, 

Pflanzengesundheit und 

Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) 

Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, 

(EG) Nr. 1107/2009, (EU) 

Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, 

(EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des 

Europäischen Parlaments und des Rates, 

der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und 

(EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der 

1. Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 

(TSG; SR 916.40) 

2. Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 

1995 (TSV; SR 916.401)  

3. Organisationsverordnung für das 

Eidgenössische Departement des Innern 

vom 28. Juni 2000 (OV-EDI; 

SR 172.212.1), insbesondere Artikel 12 

4. Verordnung vom 25. Mai 2011 über 

tierische Nebenprodukte (VTNP; 

SR 916.441.22) 
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Europäische Union Schweiz 

Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 

2007/43/EG, 2008/119/EG und 

2008/120/EG des Rates und zur 

Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 

89/662/EWG, 90/425/EWG, 

91/496/EWG, 96/23/EG, 96/93/EG und 

97/78/EG des Rates und des 

Beschlusses 92/438/EWG des Rates 

(Verordnung über amtliche Kontrollen) 

(ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1) 

 

B. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

1. Die Kommission und das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen teilen 

einander mit, wenn sie eine Notimpfung durchzuführen beabsichtigen. In äußersten 

Dringlichkeitsfällen werden der Beschluss über die Durchführung der Notimpfung und die 

einschlägigen Durchführungsvorschriften mitgeteilt. In jedem Falle finden im Rahmen des 

Gemischten Veterinärausschusses umgehend Beratungen statt. 

2. Das Verzeichnis der EU-Referenzlaboratorien wird gemäß Artikel 99 der Verordnung 

(EU) 2017/625 auf der Website der Europäischen Kommission veröffentlicht. 

Die Schweiz trägt die Kosten, die ihr im Rahmen der sich aus diesen Benennungen 

ergebenden Vorgänge angelastet werden können. Funktionen und Aufgaben dieser 

Laboratorien sind in Artikel 94 der Verordnung (EU) 2017/625 festgelegt. 

Das Verzeichnis der nationalen Referenzlaboratorien für die Schweiz wird auf der Website 

des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen veröffentlicht. 

3. Die Kontrollen fallen gemäß Artikel 116 der Verordnung (EU) 2017/625 und Artikel 57 

des Tierseuchengesetzes in den Zuständigkeitsbereich des Gemischten 

Veterinärausschusses. 
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II. Fisch- und Weichtierkrankheiten 

A. RECHTSVORSCHRIFTEN* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als Verweis 

auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des betreffenden Rechtsakts 

zu verstehen. 

Europäische Union Schweiz 

1.  Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und 

zur Änderung und Aufhebung einiger 

Rechtsakte im Bereich der 

Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) 

(ABl. L 84 vom 31.3.2016, S. 1) sowie 

die delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte, die auf der 

Grundlage dieser Verordnung bis zum 

31. Dezember 2025 erlassen wurden 

2. In Bezug auf die Bestimmungen über 

amtliche Kontrollen, die von den 

zuständigen Behörden zur Überprüfung 

der Einhaltung der Vorschriften für die 

Lebensmittelkette betreffend die 

Tiergesundheit durchgeführt werden: 

Verordnung (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. März 2017 über amtliche 

Kontrollen und andere amtliche 

Tätigkeiten zur Gewährleistung der 

Anwendung des Lebens- und 

Futtermittelrechts und der Vorschriften 

über Tiergesundheit und Tierschutz, 

Pflanzengesundheit und 

Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) 

Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, 

(EG) Nr. 1107/2009, (EU) 

Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, 

(EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des 

Europäischen Parlaments und des Rates, 

der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und 

(EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der 

Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 

2007/43/EG, 2008/119/EG und 

2008/120/EG des Rates und zur 

Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 

1. Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 

(TSG; SR 916.40) 

2. Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 

1995 (TSV; SR 916.401) 
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89/662/EWG, 90/425/EWG, 

91/496/EWG, 96/23/EG, 96/93/EG und 

97/78/EG des Rates und des 

Beschlusses 92/438/EWG des Rates 

(Verordnung über amtliche Kontrollen) 

(ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1) 

 

B. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

1. In der Schweiz werden zurzeit keine Plattaustern gezüchtet. Für den Fall des Auftretens der 

Infektion mit Bonamia exitiosa oder der Infektion mit Marteilia refringens verpflichtet 

sich das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, auf der Grundlage des 

Artikels 57 des Tierseuchengesetzes und nach Maßgabe der einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Europäischen Union die erforderlichen Dringlichkeitsmaßnahmen 

zu treffen. 

2. Bei der Bekämpfung von Fisch- und Weichtierkrankheiten wendet die Schweiz die 

Tierseuchenverordnung an, insbesondere die Artikel 61 (Verpflichtungen der privaten 

Eigentümer, der Pächter von Fischereirechten und der Organe der Fischereiaufsicht), 62 

bis 76 (Allgemeine Bekämpfungsmaßnahmen), 277 bis 290 (Besondere Maßnahmen zur 

Bekämpfung von Seuchen der Wassertiere, Untersuchungslaboratorium) sowie 291 (Zu 

überwachende Seuchen). 

3. Das Verzeichnis der EU-Referenzlaboratorien wird gemäß Artikel 99 der Verordnung 

(EU) 2017/625 auf der Website der Europäischen Kommission veröffentlicht.  

Die Schweiz trägt die Kosten, die ihr im Rahmen der sich aus diesen Benennungen 

ergebenden Vorgänge angelastet werden können. Funktionen und Aufgaben dieser 

Laboratorien sind in Artikel 94 der Verordnung (EU) 2017/625 festgelegt.  

Das Verzeichnis der nationalen Referenzlaboratorien für die Schweiz wird auf der Website 

des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen veröffentlicht. 

4. Die Kontrollen fallen gemäß Artikel 116 der Verordnung (EU) 2017/625 und Artikel 57 

des Tierseuchengesetzes in den Zuständigkeitsbereich des Gemischten 

Veterinärausschusses. 
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III. Transmissible spongiforme Enzephalopathien 

A. RECHTSVORSCHRIFTEN* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als Verweis 

auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des betreffenden Rechtsakts 

zu verstehen. 

Europäische Union Schweiz 

1.  Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur 

Verhütung, Kontrolle und Tilgung 

bestimmter transmissibler spongiformer 

Enzephalopathien (ABl. L 147 vom 

31.5.2001, S. 1) 

2.  In Bezug auf die Bestimmungen über 

amtliche Kontrollen, die von den 

zuständigen Behörden zur Überprüfung 

der Einhaltung der Vorschriften für die 

Lebensmittelkette betreffend die 

Tiergesundheit durchgeführt werden:  

Verordnung (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. März 2017 über amtliche 

Kontrollen und andere amtliche 

Tätigkeiten zur Gewährleistung der 

Anwendung des Lebens- und 

Futtermittelrechts und der Vorschriften 

über Tiergesundheit und Tierschutz, 

Pflanzengesundheit und 

Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) 

Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, 

(EG) Nr. 1107/2009, (EU) 

Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, 

(EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des 

Europäischen Parlaments und des Rates, 

der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und 

(EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der 

Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 

2007/43/EG, 2008/119/EG und 

2008/120/EG des Rates und zur 

Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 

89/662/EWG, 90/425/EWG, 

91/496/EWG, 96/23/EG, 96/93/EG und 

97/78/EG des Rates und des 

Beschlusses 92/438/EWG des Rates 

1. Verordnung vom 18. November 2015 

über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von 

Tieren und Tierprodukten im Verkehr 

mit Drittstaaten (EDAV-DS; 

SR 916.443.10) 

2. Verordnung des EDI vom 

18. November 2015 über die Ein-, 

Durch- und Ausfuhr von Tieren und 

Tierprodukten im Verkehr mit 

Drittstaaten (EDAV-DS-EDI; 

SR 916.443.106) 

3. Verordnung vom 18. November 2015 

über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von 

Tieren und Tierprodukten im Verkehr 

mit den EU-Mitgliedstaaten, Island und 

Norwegen sowie Nordirland (EDAV-

EU; SR 916.443.11) 

4. Verordnung des EDI vom 

18. November 2015 über die Ein-, 

Durch- und Ausfuhr von Tieren und 

Tierprodukten im Verkehr mit den EU-

Mitgliedstaaten, Island und Norwegen 

sowie Nordirland (EDAV-EU-EDI; 

SR 916.443.111) 

5. Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über 

Lebensmittel und 

Gebrauchsgegenstände (LMG; 

SR 817.0), insbesondere Artikel 30 

(Kontrolle und Probenerhebung) und 31 

(Schlachttier- und Fleischuntersuchung) 

6. Verordnung des EDI vom 16. Dezember 

2016 über Lebensmittel tierischer 

Herkunft (SR 817.022.108), 

insbesondere Artikel 5 (Nicht zulässige 

Tierkörperteile) 

7. Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 

1995 (TSV; SR 916.401), insbesondere 

Artikel 3 (Einstufung der bovinen 

spongiformen Enzephalopathie und der 

Traberkrankheit als auszurottende 

Seuchen), Artikel 6 (Begriffe und 
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Europäische Union Schweiz 

(Verordnung über amtliche Kontrollen) 

(ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1) 

Abkürzungen), 34 (Viehhandelspatent), 

61 (Meldepflicht), 79 (Überwachung 

des schweizerischen Tierbestandes), 175 

bis 181 (Transmissible spongiforme 

Enzephalopathien), 297 (Vollzug im 

Inland), 301 (Aufgaben des 

Kantonstierarztes), 302 (Amtlicher 

Tierarzt) und 312 (Diagnostische 

Laboratorien) 

8. Verordnung des WBF vom 26. Oktober 

2011 über die Produktion und das 

Inverkehrbringen von Futtermitteln, 

Zusatzstoffen für die Tierernährung und 

Diätfuttermitteln (FMBV; 

SR 916.307.1), insbesondere Artikel 21 

(Toleranzen, Probenahmen, 

Analysemethoden und Transport), 

Anhang 1.2 Nummer 15 (Erzeugnisse 

von Landtieren), Nummer 16 (Fische, 

andere Meerestiere, deren Erzeugnisse 

und Nebenerzeugnisse) und Anhang 4.1 

(Liste der Stoffe, deren 

Inverkehrbringen oder Verwendung in 

der Tierernährung eingeschränkt oder 

verboten ist) 

9. Verordnung vom 25. Mai 2011 über 

tierische Nebenprodukte (VTNP; 

SR 916.441.22) 

10. Verordnung des EDI vom 

26. November 2025 über die 

Verwertung von tierischen 

Nebenprodukten als Futtermittel und als 

Dünger (VVTNP) 
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B. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

1. Das Referenzlaboratorium der Europäischen Union für transmissible spongiforme 

Enzephalopathien (TSE) wird auf der Website der Europäischen Kommission 

veröffentlicht. 

Die Schweiz trägt die Kosten, die ihr im Rahmen der sich aus dieser Benennung 

ergebenden Vorgänge angelastet werden können. Funktionen und Aufgaben dieses 

Laboratoriums sind in Artikel 94 der Verordnung (EU) 2017/625 festgelegt.  

Das nationale Referenzlaboratorium für die Schweiz wird auf der Website des Bundesamts 

für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen veröffentlicht. 

2. Gemäß Artikel 57 des Tierseuchengesetzes verfügt die Schweiz über eine 

Notfalldokumentation zur Durchführung von TSE-Bekämpfungsmaßnahmen. 

3. Gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 werden in den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union alle TSE-verdächtigen Tiere bis zum Vorliegen der Ergebnisse einer 

von der zuständigen Behörde durchgeführten klinischen und epidemiologischen 

Untersuchung unter eine amtliche Verbringungssperre gestellt oder zum Zwecke der 

Laboruntersuchung unter amtlicher Überwachung getötet. 

Gemäß den Artikeln 179b und 180a der Tierseuchenverordnung untersagt die Schweiz die 

Schlachtung von Tieren, bei denen Verdacht auf TSE besteht. Die verdächtigen Tiere 

müssen unblutig getötet und direkt verbrannt werden; das Gehirn muss im schweizerischen 

TSE-Referenzlaboratorium untersucht werden. 

Gemäß Artikel 10 der Tierseuchenverordnung werden Rinder in der Schweiz einheitlich, 

eindeutig und dauerhaft gekennzeichnet, sodass die Zurückverfolgung zum Muttertier und 

zum Herkunftsbestand möglich ist und festgestellt werden kann, dass sie nicht von BSE-

verdächtigen oder an BSE erkrankten Kühen abstammen. 

Gemäß Artikel 179c der Tierseuchenverordnung werden in der Schweiz bei Feststellung 

von BSE spätestens am Ende der Produktionsphase alle Tiere der Rindergattung, die im 

Zeitraum von einem Jahr vor bis einem Jahr nach der Geburt des verseuchten Tieres 

geboren wurden und sich in diesem Zeitraum in dem Bestand befunden haben, sowie alle 

direkten Nachkommen verseuchter Kühe, die in den zwei Jahren vor der Diagnose geboren 

wurden, getötet. 

4. Gemäß Artikel 180b der Tierseuchenverordnung werden in der Schweiz alle an der 

Traberkrankheit erkrankten Tiere, die Muttertiere, die von erkrankten Tieren direkt 
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abstammenden Tiere sowie alle übrigen Schafe und Ziegen des Bestandes getötet, mit 

Ausnahme von: 

– Schafen mit mindestens einem ARR-Allel und keinem VRQ-Allel und 

– Tieren unter zwei Monaten, die ausschließlich zur Schlachtung bestimmt sind. Der 

Kopf und die Organe des Bauchraums dieser Tiere werden gemäß der Verordnung 

über tierische Nebenprodukte vernichtet. 

Bei seltenen Rassen kann ausnahmsweise davon abgewichen werden, den ganzen Bestand 

zu töten. Der Bestand wird in diesem Fall zwei Jahre lang unter amtstierärztliche 

Überwachung gestellt; während dieser Zeit werden die Tiere des Bestands zweimal 

jährlich klinisch untersucht. Werden während dieses Zeitraums Tiere zur Tötung 

abgegeben, so wird ihr Kopf einschließlich der Tonsillen im schweizerischen 

Referenzlaboratorium auf TSE untersucht. 

Diese Maßnahmen werden anhand der Ergebnisse der tiergesundheitlichen Überwachung 

überprüft. Vor allem wird der Überwachungszeitraum bei Auftreten eines neuen 

Krankheitsfalls im Bestand verlängert. 

Bei Bestätigung der BSE bei einem Schaf oder einer Ziege verpflichtet sich die Schweiz, 

die Maßnahmen nach Anhang VII der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 anzuwenden. 

5. Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 untersagen die Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union die Verfütterung verarbeiteter tierischer Proteine an Nutztiere, die zur 

Nahrungsmittelproduktion gehalten, gemästet oder gezüchtet werden. In den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union gilt ein absolutes Verbot der Verfütterung 

tierischer Proteine an Wiederkäuer. 

Gemäß Artikel 27 der Verordnung über tierische Nebenprodukte (VTNP) gilt in der 

Schweiz ein absolutes Verbot der Verwendung tierischer Proteine in der Ernährung von 

Zuchttieren. 

Ausnahmen sind gemäß der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 sowie der Verordnung über 

tierische Nebenprodukte (VTNP) und der Verordnung über die Verwertung von tierischen 

Nebenprodukten als Futtermittel und als Dünger (VVTNP) möglich für verarbeitetes 

Fisch-, Schweine-, Geflügel- und Nutzinsektenprotein. 

6. Gemäß Artikel 6 und Anhang III Kapitel A der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 führen die 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union jährlich ein BSE-Überwachungsprogramm durch. 

Zu diesem Programm gehört ein BSE-Schnelltest bei allen mehr als 24 Monate alten 

Rindern, die notgeschlachtet wurden, im Betrieb verendet sind oder bei der 
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Schlachttieruntersuchung für krank befunden wurden, und bei allen mehr als 30 Monate 

alten Rindern, die zum Verzehr geschlachtet werden. 

Die von der Schweiz verwendeten BSE-Tests sind in Anhang X Kapitel C der Verordnung 

(EG) Nr. 999/2001 aufgeführt. 

Gemäß Artikel 179 der Tierseuchenverordnung führt die Schweiz bei allen mehr als 

48 Monate alten Rindern, die verendet sind oder für andere Zwecke als zur Schlachtung 

getötet wurden, krank oder nach Unfall in einen Schlachthof verbracht wurden, 

obligatorisch BSE-Schnelltests durch. 

7. Gemäß Artikel 6 und Anhang III Kapitel A der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 führen die 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union jährlich ein Programm zur Überwachung der 

Traberkrankheit durch. 

Gemäß Artikel 177 der Tierseuchenverordnung hat die Schweiz ein Programm zur 

Überwachung der TSE bei mehr als 12 Monate alten Schafen und Ziegen durchgeführt. 

Alle Tiere, die notgeschlachtet wurden, im Betrieb verendet sind oder bei der 

Schlachttieruntersuchung für krank befunden wurden, sowie alle zum Verzehr 

geschlachteten Tiere wurden im Zeitraum Juni 2004 bis Juli 2005 untersucht. Da sämtliche 

Proben BSE-negativ getestet wurden, werden die klinisch verdächtigen Tiere sowie alle 

Tiere, die notgeschlachtet wurden oder im Betrieb verendet sind, fortgesetzt durch die 

Entnahme von Stichproben überwacht. 

Die Anerkennung der Übereinstimmung der Rechtsvorschriften im Bereich der TSE-

Überwachung bei Schafen und Ziegen wird vom Gemeinsamen Veterinärausschuss erneut 

geprüft. 

8. Die Informationen gemäß Artikel 6 und Anhang III Kapitel B sowie Anhang IV (3.III) der 

Verordnung (EG) Nr. 999/2001 werden dem Gemischten Veterinärausschuss mitgeteilt. 

9. Die Kontrollen fallen gemäß Artikel 116 der Verordnung (EU) 2017/625 und Artikel 57 

des Tierseuchengesetzes in den Zuständigkeitsbereich des Gemischten 

Veterinärausschusses. 
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IV. Zoonosen 

A. RECHTSVORSCHRIFTEN* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als Verweis 

auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des betreffenden Rechtsakts 

zu verstehen. 

Europäische Union Schweiz 

1. Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 17. November 2003 zur 

Bekämpfung von Salmonellen und 

bestimmten anderen durch Lebensmittel 

übertragbaren Zoonoseerregern (ABl. 

L 325 vom 12.12.2003, S. 1) 

2. Richtlinie 2003/99/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 17. November 2003 zur 

Überwachung von Zoonosen und 

Zoonoseerregern und zur Änderung der 

Entscheidung 90/424/EWG des Rates 

sowie zur Aufhebung der Richtlinie 

92/117/EWG des Rates (ABl. L 325 

vom 12.12.2003, S. 31) 

3.  In Bezug auf die Bestimmungen über 

amtliche Kontrollen, die von den 

zuständigen Behörden zur Überprüfung 

der Einhaltung der Vorschriften für die 

Lebensmittelkette betreffend Zoonosen 

durchgeführt werden:  

Verordnung (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. März 2017 über amtliche 

Kontrollen und andere amtliche 

Tätigkeiten zur Gewährleistung der 

Anwendung des Lebens- und 

Futtermittelrechts und der Vorschriften 

über Tiergesundheit und Tierschutz, 

Pflanzengesundheit und 

Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) 

Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, 

(EG) Nr. 1107/2009, (EU) 

Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, 

(EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des 

Europäischen Parlaments und des Rates, 

der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und 

(EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der 

Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 

2007/43/EG, 2008/119/EG und 

1. Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 

(TSG; SR 916.40) 

2. Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 

1995 (TSV; SR 916.401), insbesondere 

Artikel 291a bis 291e (Spezielle 

Vorschriften für Zoonosen) 

3. Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über 

Lebensmittel und 

Gebrauchsgegenstände (LMG; 

SR 817.0) 

4. Lebensmittel- und 

Gebrauchsgegenständeverordnung vom 

16. Dezember 2016 (LGV; SR 817.02) 

5. Verordnung des EDI vom 16. Dezember 

2016 über die Hygiene beim Umgang 

mit Lebensmitteln (Hygieneverordnung 

des EDI, HyV; SR 817.024.1) 

6. Bundesgesetz vom 28. September 2012 

über die Bekämpfung übertragbarer 

Krankheiten des Menschen 

(Epidemiengesetz, EpG); SR 818.101) 

7. Verordnung vom 29. April 2015 über 

die Bekämpfung übertragbarer 

Krankheiten des Menschen 

(Epidemienverordnung, EpV; 

SR 818.101.1) 

8. Verordnung des EDI vom 

23. November 2005 über die Hygiene 

beim Schlachten (VHyS; SR 817.190.1) 

9.  Verordnung vom 16. Dezember 2016 

über das Schlachten und die 

Fleischkontrolle (VSFK; SR 817.190) 
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2008/120/EG des Rates und zur 

Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 

89/662/EWG, 90/425/EWG, 

91/496/EWG, 96/23/EG, 96/93/EG und 

97/78/EG des Rates und des 

Beschlusses 92/438/EWG des Rates 

(Verordnung über amtliche Kontrollen) 

(ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1) 

 

B. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

1. Das in Artikel 10 der Richtlinie 2003/99/EG vorgesehene Verzeichnis der EU-

Referenzlaboratorien wird gemäß Artikel 99 der Verordnung (EU) 2017/625 auf der 

Website der Europäischen Kommission veröffentlicht.  

Die Schweiz trägt die Kosten, die ihr im Rahmen der sich aus diesen Benennungen 

ergebenden Vorgänge angelastet werden können. Funktionen und Aufgaben dieser 

Laboratorien sind in Artikel 94 der Verordnung (EU) 2017/625 festgelegt.  

Das Verzeichnis der nationalen Referenzlaboratorien für die Schweiz wird auf der Website 

des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen veröffentlicht. 

2. Die Schweiz übermittelt der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit jährlich 

Ende Mai einen Bericht über die Entwicklung und die Quellen von Zoonosen und 

Zoonoseerregern sowie die Resistenz gegen antimikrobielle Mittel, zusammen mit den 

Daten, die gemäß den Artikeln 4, 7 und 8 der Richtlinie 2003/99/EG im zurückliegenden 

Jahr erhoben wurden. Dieser Bericht enthält auch die Angaben gemäß Artikel 3 Absatz 2 

Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003. 
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V. Seuchenmeldung 

A. RECHTSVORSCHRIFTEN* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als Verweis 

auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des betreffenden Rechtsakts 

zu verstehen. 

Europäische Union Schweiz 

1.  Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und 

zur Änderung und Aufhebung einiger 

Rechtsakte im Bereich der 

Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) 

(ABl. L 84 vom 31.3.2016, S. 1) sowie 

die delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte, die auf der 

Grundlage dieser Verordnung bis zum 

31. Dezember 2025 erlassen wurden 

2.  Durchführungsverordnung (EU) 

2019/1715 der Kommission vom 

30. September 2019 mit Vorschriften 

zur Funktionsweise des 

Informationsmanagementsystems für 

amtliche Kontrollen und seiner 

Systemkomponenten („IMSOC-

Verordnung“) (ABl. L 261 vom 

14.10.2019, S. 37) 

1. Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 

(TSG; SR 916.40), insbesondere 

Artikel 11 (Sorgfalts- und Meldepflicht) 

und 57 (Ausführungsvorschriften 

technischer Art, internationale 

Zusammenarbeit) 

2. Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 

1995 (TSV; SR 916.401), insbesondere 

Artikel 2 bis 5 (aufgelistete Seuchen), 

59 bis 65 und 291 (Meldepflicht, 

Berichterstattung), 292 bis 299 

(Aufsicht, Vollzug, Amtshilfe) 

 

B. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

Die Schweiz wird in das Informationsmanagementsystem für amtliche Kontrollen und alle seine 

Systemkomponenten gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1715 der Kommission 

integriert. Die Schweiz benennt zu diesem Zweck eine Kontaktstelle. 

Die Meldung gelisteter Seuchen und die Berichterstattung über gelistete Seuchen sowie die Formate 

und Verfahren für die Vorlage von Überwachungsprogrammen in der Union und von 

Tilgungsprogrammen und die Berichterstattung darüber sowie für Anträge auf Anerkennung des 

Status „seuchenfrei“ entsprechen der Durchführungsverordnung (EU) 2020/20028.  

Der Gemischte Veterinärausschuss legt erforderlichenfalls ergänzende Bestimmungen fest.“ 

 
8 Durchführungsverordnung (EU) 2020/2002 der Kommission vom 7. Dezember 2020 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 

2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Meldung gelisteter Seuchen innerhalb der Union und die 

Berichterstattung über gelistete Seuchen innerhalb der Union, in Bezug auf Formate und Verfahren für die Vorlage von 
Überwachungsprogrammen in der Union und von Tilgungsprogrammen und die Berichterstattung darüber sowie für Anträge auf 

Anerkennung des Status „seuchenfrei“ sowie in Bezug auf das elektronische Informationssystem (ABl. L 412 vom 8.12.2020, S. 1). 
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ANHANG II 

 

Anlage 2 zu Anhang 11 des Agrarabkommens erhält folgende Fassung: 

„Anlage 2 

Tiergesundheit: Handel zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und Vermarktung 

I. Landtiere 

A. RECHTSVORSCHRIFTEN* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als Verweis 

auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des betreffenden Rechtsakts 

zu verstehen. 

Europäische Union Schweiz 

1.  Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und 

zur Änderung und Aufhebung einiger 

Rechtsakte im Bereich der 

Tiergesundheit 

(„Tiergesundheitsrecht“) (ABl. L 84 

vom 31.3.2016, S. 1) sowie die 

delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte, die auf der 

Grundlage dieser Verordnung bis zum 

31. Dezember 2025 erlassen wurden 

2.  In Bezug auf die Bestimmungen über 

amtliche Kontrollen, die von den 

zuständigen Behörden zur Überprüfung 

der Einhaltung der Vorschriften für die 

Lebensmittelkette betreffend den 

Handel mit Landtieren zwischen der 

Schweiz und der Europäischen Union 

durchgeführt werden: 

Verordnung (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. März 2017 über amtliche 

Kontrollen und andere amtliche 

Tätigkeiten zur Gewährleistung der 

Anwendung des Lebens- und 

Futtermittelrechts und der Vorschriften 

über Tiergesundheit und Tierschutz, 

Pflanzengesundheit und 

Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) 

Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, 

1. Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 

1995 (TSV; SR 916.401) 

2. Verordnung vom 18. November 2015 

über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von 

Tieren und Tierprodukten im Verkehr 

mit den EU-Mitgliedstaaten, Island und 

Norwegen sowie Nordirland (EDAV-

EU; SR 916.443.11) 

3. Verordnung des EDI vom 

18. November 2015 über die Ein-, 

Durch- und Ausfuhr von Tieren und 

Tierprodukten im Verkehr mit den EU-

Mitgliedstaaten, Island und Norwegen 

sowie Nordirland (EDAV-EU-EDI; 

SR 916.443.111) 

4.  Bundesgesetz vom 29. April 1998 über 

die Landwirtschaft (LwG; SR 910.1), 

insbesondere Artikel 160 

(Zulassungspflicht) 

5.  Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000 

über Arzneimittel und Medizinprodukte 

(HMG; SR 812.21) 

6.  Verordnung vom 18. August 2004 über 

die Tierarzneimittel (TAMV; 

SR 812.212.27) 

7.  Technische Weisungen über die 

prophylaktische und metaphylaktische 

Anwendung von Arzneimitteln mit 

antimikrobiellen Wirkstoffen bei 

Nutztieren, veröffentlicht am 31.5.2026 
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(EG) Nr. 1107/2009, (EU) 

Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, 

(EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates, der Verordnungen (EG) 

Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des 

Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 

1999/74/EG, 2007/43/EG, 

2008/119/EG und 2008/120/EG des 

Rates und zur Aufhebung der 

Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und 

(EG) Nr. 882/2004 des Europäischen 

Parlaments und des Rates, der 

Richtlinien 89/608/EWG, 

89/662/EWG, 90/425/EWG, 

91/496/EWG, 96/23/EG, 96/93/EG und 

97/78/EG des Rates und des 

Beschlusses 92/438/EWG des Rates 

(Verordnung über amtliche Kontrollen) 

(ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1) 

3.  Durchführungsverordnung (EU) 

2021/403 der Kommission vom 

18. März 2021 mit 

Durchführungsbestimmungen zu den 

Verordnungen (EU) 2016/429 und (EU) 

2017/625 des Europäischen Parlaments 

und des Rates hinsichtlich der Muster 

für Veterinärbescheinigungen, der 

Muster für amtliche Bescheinigungen 

und der Muster für Veterinär-/amtliche 

Bescheinigungen für den Eingang in die 

Union von Sendungen bestimmter 

Kategorien von Landtieren und ihres 

Zuchtmaterials und für deren 

Verbringungen zwischen 

Mitgliedstaaten, hinsichtlich der 

amtlichen Bescheinigungstätigkeit im 

Zusammenhang mit derartigen 

Bescheinigungen sowie zur Aufhebung 

des Beschlusses 2010/470/EU (ABl. 

L 113 vom 31.3.2021, S. 1) 

4.  Artikel 107 (ausgenommen Absatz 6) 

der Verordnung (EU) 2019/6 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Dezember 2018 über 

Tierarzneimittel und zur Aufhebung der 

Richtlinie 2001/82/EG (ABl. L 4 vom 

7.1.2019, S. 43) in Verbindung mit 

Artikel 37 Absatz 5 
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B. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

1. Insbesondere auf der Grundlage des Artikels 116 der Verordnung (EU) 2017/625 und des 

Artikels 57 des Tierseuchengesetzes fallen die Kontrollen in den Zuständigkeitsbereich des 

Gemischten Veterinärausschusses. 

2. Tiere, die zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Schweiz 

gehandelt werden, verkehren ausschließlich unter denselben Bedingungen wie Tiere, die 

zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gehandelt werden. Diesen Tieren 

müssen gegebenenfalls die Gesundheitsbescheinigungen beigefügt sein, die für den Handel 

zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorgeschrieben oder in diesem 

Anhang festgelegt und im System TRACES verfügbar sind. 

3.  Für die Zwecke dieses Anhangs wird anerkannt, dass die Schweiz die Anforderungen 

gemäß Teil II Kapitel 4 der Verordnung (EU) 2016/429, der Delegierten Verordnung (EU) 

2020/6899 und der Durchführungsverordnung (EU) 2021/62010 in Bezug auf die Seuchen 

erfüllt, die auf der Website „Food Safety – Surveillance, eradication programmes and 

disease-free status“ der Kommission und derjenigen des Bundesamts für 

Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, Nationales Überwachungsprogramm, 

aufgeführt sind. 

Für Seuchen, für die die Schweiz noch nicht den Status „seuchenfrei“ erhalten hat, legt die 

Schweiz dem Gemischten Veterinärausschuss die Informationen vor, anhand derer 

bewertet wird, ob die in der Verordnung (EU) 2016/429 festgelegten Bedingungen für den 

Status „seuchenfrei“ erfüllt sind. Auf der Grundlage dieser Informationen sollte der 

Gemischte Veterinärausschuss die auf den oben genannten Websites verfügbaren 

Informationen aktualisieren. 

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen unterrichtet die 

Kommission unverzüglich über jede Änderung der Bedingungen, die zur Anerkennung des 

Status für eine der in diesem Absatz genannten gelisteten Seuchen geführt haben. Der 

Gemischte Veterinärausschuss überprüft alsdann die Sachlage. 

4. Für die Zwecke dieses Anhangs wird anerkannt, dass die Schweiz die Anforderungen des 

Anhangs IV Teil I Kapitel 3 Abschnitt 2 Nummer 1 der Delegierten Verordnung (EU) 

 
9 Delegierte Verordnung (EU) 2020/689 der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften betreffend Überwachung, Tilgungsprogramme und den Status 
„seuchenfrei“ für bestimmte gelistete und neu auftretende Seuchen (ABl. L 174 vom 3.6.2020, S. 211). 

10 Durchführungsverordnung (EU) 2021/620 der Kommission vom 15. April 2021 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 

2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Genehmigung des Status „seuchenfrei“ und des Status der 
Nichtimpfung für bestimmte Mitgliedstaaten oder Zonen oder Kompartimente dieser Mitgliedstaaten in Bezug auf bestimmte gelistete 

Seuchen und der Genehmigung von Tilgungsprogrammen für diese gelisteten Seuchen (ABl. L 131 vom 16.4.2021, S. 78). 
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2020/689 hinsichtlich der Rinderbrucellose erfüllt. Zur Aufrechterhaltung des Status der 

amtlich anerkannten Rinderbrucellosefreiheit verpflichtet sich die Schweiz, folgende 

Anforderungen zu erfüllen: 

a) Jedes brucelloseverdächtige Rind wird den zuständigen Behörden gemeldet und 

einer amtlichen Untersuchung auf Brucellose unterzogen, die zumindest zwei 

serologische Blutproben, einschließlich Komplementbindungstests, sowie eine 

mikrobiologische Untersuchung geeigneter Proben in Abortfällen umfasst. 

b) Während des Verdachtszeitraums, der fortbesteht, bis die Tests gemäß Buchstabe a 

negative Befunde ergeben, wird der Status der amtlich anerkannten Brucellosefreiheit 

bei Beständen mit einem oder mehreren seuchenverdächtigen Rindern ausgesetzt. 

5. Die Schweiz wendet im Einklang mit ihren in Abschnitt A genannten Rechtsvorschriften 

dieselben Bestimmungen wie diejenigen in Artikel 107 (ausgenommen Absatz 6) der 

Verordnung (EU) 2019/6 in Verbindung mit Artikel 37 Absatz 5 über die Verwendung 

antimikrobieller Arzneimittel bei Nutztieren an. 

Die Schweiz erlaubt weder das Inverkehrbringen von Arzneimitteln für Nutztiere, die 

einen oder eine der unter den Nummern 2 oder 3 des Anhangs der 

Durchführungsverordnung (EU) 2022/125511 aufgeführten antimikrobiellen Wirkstoffe 

oder Gruppen antimikrobieller Wirkstoffe enthalten, noch die Verwendung von 

Humanarzneimitteln, die eine/s oder mehrere der im Anhang aufgeführten antimikrobiellen 

Mittel oder Gruppen von antimikrobiellen Mitteln enthalten, bei Nutztieren. 

Im Gemischten Veterinärausschuss werden die Änderungen der oben genannten 

Rechtsvorschriften der Europäischen Union erörtert, die eine Anpassung der 

schweizerischen Bestimmungen erforderlich machen. 

Daher gilt die Schweiz bis zum 1. Juli 2028 für die Zwecke der Anwendung des 

Artikels 118 der Verordnung (EU) 2019/6 nicht als Drittland. 

Sie unterrichtet den Gemischten Veterinärausschuss unverzüglich über jede weitere 

Änderung ihrer Rechtsvorschriften für antimikrobielle Arzneimittel für Nutztiere. 

Dieser Absatz wird vom Gemischten Veterinärausschuss bis zum 1. Juli 2028 überprüft. 

 
11 Durchführungsverordnung (EU) 2022/1255 der Kommission vom 19. Juli 2022 zur Bestimmung von antimikrobiellen Wirkstoffen oder von 

Gruppen antimikrobieller Wirkstoffe, die gemäß der Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates der Behandlung 

bestimmter Infektionen beim Menschen vorbehalten bleiben müssen (ABl. L 191 vom 20.7.2022, S. 58). 
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6. Für den Versand von Bruteiern in die Europäische Union verpflichten sich die 

schweizerischen Behörden, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung (EG) 

Nr. 617/2008 der Kommission12 einzuhalten. 

7. Für Sendungen aus der Schweiz nach Finnland, Schweden oder Dänemark verpflichten 

sich die schweizerischen Behörden, die in den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

vorgesehenen Garantien in Bezug auf Salmonellosen beizubringen. 

 
12 Verordnung (EG) Nr. 617/2008 der Kommission vom 27. Juni 2008 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 

des Rates hinsichtlich der Vermarktungsnormen für Bruteier und Küken von Hausgeflügel (ABl. L 168 vom 28.6.2008, S. 5). 
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II. Tiere und Erzeugnisse der Aquakultur 

A. RECHTSVORSCHRIFTEN* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als Verweis 

auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des betreffenden Rechtsakts 

zu verstehen. 

Europäische Union Schweiz 

1.  Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und 

zur Änderung und Aufhebung einiger 

Rechtsakte im Bereich der 

Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) 

(ABl. L 84 vom 31.3.2016, S. 1) sowie 

die delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte, die auf der 

Grundlage dieser Verordnung bis zum 

31. Dezember 2025 erlassen wurden 

2.  In Bezug auf die Bestimmungen über 

amtliche Kontrollen, die von den 

zuständigen Behörden zur Überprüfung 

der Einhaltung der Vorschriften für die 

Lebensmittelkette betreffend den 

Handel mit Tieren und Erzeugnissen aus 

Aquakultur zwischen der Schweiz und 

der Europäischen Union durchgeführt 

werden:  

Verordnung (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. März 2017 über amtliche 

Kontrollen und andere amtliche 

Tätigkeiten zur Gewährleistung der 

Anwendung des Lebens- und 

Futtermittelrechts und der Vorschriften 

über Tiergesundheit und Tierschutz, 

Pflanzengesundheit und 

Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) 

Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, 

(EG) Nr. 1107/2009, (EU) 

Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, 

(EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des 

Europäischen Parlaments und des Rates, 

der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und 

(EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der 

Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 

2007/43/EG, 2008/119/EG und 

2008/120/EG des Rates und zur 

Aufhebung der Verordnungen (EG) 

1. Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 

1995 (TSV; SR 916.401) 

2. Verordnung vom 18. November 2015 

über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von 

Tieren und Tierprodukten im Verkehr 

mit den EU-Mitgliedstaaten, Island und 

Norwegen sowie Nordirland (EDAV-

EU; SR 916.443.11) 

3. Verordnung des EDI vom 

18. November 2015 über die Ein-, 

Durch- und Ausfuhr von Tieren und 

Tierprodukten im Verkehr mit den EU-

Mitgliedstaaten, Island und Norwegen 

sowie Nordirland (EDAV-EU-EDI; 

SR 916.443.111) 

4.  Bundesgesetz vom 29. April 1998 über 

die Landwirtschaft (LwG; SR 910.1), 

insbesondere Artikel 160 

(Zulassungspflicht) 

5.  Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000 

über Arzneimittel und Medizinprodukte 

(HMG; SR 812.21) 

6.  Verordnung vom 18. August 2004 über 

die Tierarzneimittel (TAMV; 

SR 812.212.27) 

7.  Technische Leitlinien für die 

prophylaktische und metaphylaktische 

Anwendung von Arzneimitteln, die 

antimikrobielle Wirkstoffe enthalten, 

bei Nutztieren, veröffentlicht am 

31.5.2026 
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Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 

89/662/EWG, 90/425/EWG, 

91/496/EWG, 96/23/EG, 96/93/EG und 

97/78/EG des Rates und des 

Beschlusses 92/438/EWG des Rates 

(Verordnung über amtliche Kontrollen) 

(ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1) 

3.  Durchführungsverordnung (EU) 

2020/2236 der Kommission vom 

16. Dezember 2020 mit 

Durchführungsbestimmungen zu den 

Verordnungen (EU) 2016/429 und (EU) 

2017/625 des Europäischen Parlaments 

und des Rates hinsichtlich der Muster 

für Veterinärbescheinigungen für den 

Eingang in die Union von Sendungen 

von Wassertieren und von bestimmten 

Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus 

Wassertieren und für deren 

Verbringungen innerhalb der Union 

sowie hinsichtlich der amtlichen 

Bescheinigungstätigkeit im 

Zusammenhang mit derartigen 

Bescheinigungen und zur Aufhebung 

der Verordnung (EG) Nr. 1251/2008 

(ABl. L 442 vom 30.12.2020, S. 410) 

4.  Artikel 107 (ausgenommen Absatz 6) 

der Verordnung (EU) 2019/6 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Dezember 2018 über 

Tierarzneimittel und zur Aufhebung der 

Richtlinie 2001/82/EG (ABl. L 4 vom 

7.1.2019, S. 43) in Verbindung mit 

Artikel 37 Absatz 5 
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B. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

1. Insbesondere auf der Grundlage des Artikels 116 der Verordnung (EU) 2017/625 und des 

Artikels 57 des Tierseuchengesetzes fallen die Kontrollen in den Zuständigkeitsbereich des 

Gemischten Veterinärausschusses. 

2. Tiere, die zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Schweiz 

gehandelt werden, verkehren ausschließlich unter denselben Bedingungen wie Tiere, die 

zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gehandelt werden. Diesen 

Erzeugnissen müssen gegebenenfalls die Gesundheitsbescheinigungen beigefügt sein, die 

für den Handel zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorgeschrieben und 

im System TRACES verfügbar sind. 

3.  Für die Zwecke dieses Anhangs wird anerkannt, dass die Schweiz die Anforderungen 

gemäß Teil II Kapitel 4 der Verordnung (EU) 2016/429, der Delegierten Verordnung (EU) 

2020/68913 und der Durchführungsverordnung (EU) 2021/62014 in Bezug auf die Seuchen 

erfüllt, die auf der Website „Food Safety – Surveillance, eradication programmes and 

disease-free status“ der Kommission und derjenigen des Bundesamts für 

Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, Nationales Überwachungsprogramm, 

aufgeführt sind.  

Für Seuchen, für die die Schweiz noch nicht den Status „seuchenfrei“ erhalten hat, legt die 

Schweiz dem Gemischten Veterinärausschuss die Informationen vor, anhand derer 

bewertet wird, ob die in der Verordnung (EU) 2016/429 festgelegten Bedingungen für den 

Status „seuchenfrei“ erfüllt sind. Auf der Grundlage dieser Informationen sollte der 

Gemischte Veterinärausschuss die auf den oben genannten Websites verfügbaren 

Informationen aktualisieren.  

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen unterrichtet die 

Kommission unverzüglich über jede Änderung der Bedingungen, die zur Anerkennung des 

Status für eine der in diesem Absatz genannten gelisteten Seuchen geführt haben. Der 

Gemischte Veterinärausschuss überprüft alsdann die Sachlage. 

4. Die Schweiz wendet im Einklang mit ihren in Abschnitt A genannten Rechtsvorschriften 

dieselben Bestimmungen wie diejenigen in Artikel 107 (ausgenommen Absatz 6) der 

 
13 Delegierte Verordnung (EU) 2020/689 der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften betreffend Überwachung, Tilgungsprogramme und den Status 
„seuchenfrei“ für bestimmte gelistete und neu auftretende Seuchen (ABl. L 174 vom 3.6.2020, S. 211). 

14 Durchführungsverordnung (EU) 2021/620 der Kommission vom 15. April 2021 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 

2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Genehmigung des Status „seuchenfrei“ und des Status der 
Nichtimpfung für bestimmte Mitgliedstaaten oder Zonen oder Kompartimente dieser Mitgliedstaaten in Bezug auf bestimmte gelistete 

Seuchen und der Genehmigung von Tilgungsprogrammen für diese gelisteten Seuchen (ABl. L 131 vom 16.4.2021, S. 78).  
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Verordnung (EU) 2019/6 in Verbindung mit Artikel 37 Absatz 5 über die Verwendung 

antimikrobieller Arzneimittel bei Nutztieren an. 

Die Schweiz erlaubt weder das Inverkehrbringen von Arzneimitteln für Nutztiere, die 

einen oder eine der unter den Nummern 2 oder 3 des Anhangs der 

Durchführungsverordnung (EU) 2022/125515 aufgeführten antimikrobiellen Wirkstoffe 

oder Gruppen antimikrobieller Wirkstoffe enthalten, noch die Verwendung von 

Humanarzneimitteln, die eine/s oder mehrere der im Anhang aufgeführten antimikrobiellen 

Mittel oder Gruppen von antimikrobiellen Mitteln enthalten, bei Nutztieren. 

Im Gemischten Veterinärausschuss werden die Änderungen der oben genannten 

Rechtsvorschriften der Europäischen Union erörtert, die eine Anpassung der 

schweizerischen Bestimmungen erforderlich machen. 

Daher gilt die Schweiz bis zum 1. Juli 2028 für die Zwecke der Anwendung des 

Artikels 118 der Verordnung (EU) 2019/6 nicht als Drittland. 

Sie unterrichtet den Gemischten Veterinärausschuss unverzüglich über jede weitere 

Änderung ihrer Rechtsvorschriften für antimikrobielle Arzneimittel für Nutztiere. 

Dieser Absatz wird vom Gemischten Veterinärausschuss bis zum 1. Juli 2028 überprüft. 

 
15 Durchführungsverordnung (EU) 2022/1255 der Kommission vom 19. Juli 2022 zur Bestimmung von antimikrobiellen Wirkstoffen oder von 

Gruppen antimikrobieller Wirkstoffe, die gemäß der Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates der Behandlung 

bestimmter Infektionen beim Menschen vorbehalten bleiben müssen (ABl. L 191 vom 20.7.2022, S. 58). 



 

DE 27  DE 

III. Zuchtmaterial 

A. RECHTSVORSCHRIFTEN* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als Verweis 

auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des betreffenden Rechtsakts 

zu verstehen. 

Europäische Union Schweiz 

1. Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und 

zur Änderung und Aufhebung einiger 

Rechtsakte im Bereich der 

Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) 

(ABl. L 84 vom 31.3.2016, S. 1) sowie 

die delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte, die auf der 

Grundlage dieser Verordnung bis zum 

31. Dezember 2025 erlassen wurden 

2. In Bezug auf die Bestimmungen über 

amtliche Kontrollen, die von den 

zuständigen Behörden zur Überprüfung 

der Einhaltung der Vorschriften für die 

Lebensmittelkette betreffend den 

Handel mit Zuchtmaterial zwischen der 

Schweiz und der Europäischen Union 

durchgeführt werden:  

Verordnung (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. März 2017 über amtliche 

Kontrollen und andere amtliche 

Tätigkeiten zur Gewährleistung der 

Anwendung des Lebens- und 

Futtermittelrechts und der Vorschriften 

über Tiergesundheit und Tierschutz, 

Pflanzengesundheit und 

Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) 

Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, 

(EG) Nr. 1107/2009, (EU) 

Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, 

(EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des 

Europäischen Parlaments und des Rates, 

der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und 

(EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der 

Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 

2007/43/EG, 2008/119/EG und 

2008/120/EG des Rates und zur 

Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 

1. Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 

1995 (TSV; SR 916.401), insbesondere 

Artikel 51 bis 55a (Künstliche 

Besamung) und 56 bis 58a 

(Übertragung von Eizellen und 

Embryonen) 

2. Verordnung vom 18. November 2015 

über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von 

Tieren und Tierprodukten im Verkehr 

mit den EU-Mitgliedstaaten, Island und 

Norwegen sowie Nordirland (EDAV-

EU; SR 916.443.11) 

3. Verordnung des EDI vom 

18. November 2015 über die Ein-, 

Durch- und Ausfuhr von Tieren und 

Tierprodukten im Verkehr mit den EU-

Mitgliedstaaten, Island und Norwegen 

sowie Nordirland (EDAV-EU-EDI; 

SR 916.443.111) 
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des Europäischen Parlaments und des 

Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 

89/662/EWG, 90/425/EWG, 

91/496/EWG, 96/23/EG, 96/93/EG und 

97/78/EG des Rates und des 

Beschlusses 92/438/EWG des Rates 

(Verordnung über amtliche Kontrollen) 

(ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1) 

3.  Durchführungsverordnung (EU) 

2021/403 der Kommission vom 

18. März 2021 mit 

Durchführungsbestimmungen zu den 

Verordnungen (EU) 2016/429 und (EU) 

2017/625 des Europäischen Parlaments 

und des Rates hinsichtlich der Muster 

für Veterinärbescheinigungen, der 

Muster für amtliche Bescheinigungen 

und der Muster für Veterinär-/amtliche 

Bescheinigungen für den Eingang in die 

Union von Sendungen bestimmter 

Kategorien von Landtieren und ihres 

Zuchtmaterials und für deren 

Verbringungen zwischen 

Mitgliedstaaten, hinsichtlich der 

amtlichen Bescheinigungstätigkeit im 

Zusammenhang mit derartigen 

Bescheinigungen sowie zur Aufhebung 

des Beschlusses 2010/470/EU (ABl. 

L 113 vom 31.3.2021, S. 1) 

 

B. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

1. Insbesondere auf der Grundlage des Artikels 116 der Verordnung (EU) 2017/625 und des 

Artikels 57 des Tierseuchengesetzes fallen die Kontrollen in den Zuständigkeitsbereich des 

Gemischten Veterinärausschusses. 

2.  Für die Zwecke dieses Anhangs wird anerkannt, dass die Schweiz die Anforderungen 

gemäß Teil II Kapitel 4 der Verordnung (EU) 2016/429, der Delegierten Verordnung (EU) 

2020/68916 und der Durchführungsverordnung (EU) 2021/62017 in Bezug auf die Seuchen 

erfüllt, die auf der Website „Food Safety – Surveillance, eradication programmes and 

 
16 Delegierte Verordnung (EU) 2020/689 der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften betreffend Überwachung, Tilgungsprogramme und den Status 
„seuchenfrei“ für bestimmte gelistete und neu auftretende Seuchen (ABl. L 174 vom 3.6.2020, S. 211). 

17 Durchführungsverordnung (EU) 2021/620 der Kommission vom 15. April 2021 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 

2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Genehmigung des Status „seuchenfrei“ und des Status der 
Nichtimpfung für bestimmte Mitgliedstaaten oder Zonen oder Kompartimente dieser Mitgliedstaaten in Bezug auf bestimmte gelistete 

Seuchen und der Genehmigung von Tilgungsprogrammen für diese gelisteten Seuchen (ABl. L 131 vom 16.4.2021, S. 78). 
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disease-free status“ der Kommission und derjenigen des Bundesamts für 

Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, Nationales Überwachungsprogramm, 

aufgeführt sind. 

Für Seuchen, für die die Schweiz noch nicht den Status „seuchenfrei“ erhalten hat, legt die 

Schweiz dem Gemischten Veterinärausschuss die Informationen vor, anhand derer 

bewertet wird, ob die in der Verordnung (EU) 2016/429 festgelegten Bedingungen für den 

Status „seuchenfrei“ erfüllt sind. Auf der Grundlage dieser Informationen sollte der 

Gemischte Veterinärausschuss die auf den oben genannten Websites verfügbaren 

Informationen aktualisieren. 

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen unterrichtet die 

Kommission unverzüglich über jede Änderung der Bedingungen, die zur Anerkennung des 

Status für eine der in diesem Absatz genannten gelisteten Seuchen geführt haben. Der 

Gemischte Veterinärausschuss überprüft alsdann die Sachlage. 

3. In Bezug auf Rindersperma wird zur Kenntnis genommen, dass sich in allen 

schweizerischen Besamungsstationen ausschließlich Tiere befinden, die mit Negativbefund 

einem Serum-Neutralisationstest oder ELISA-Test auf infektiöse bovine Rhinotracheitis 

oder infektiöse pustulöse Vulvovaginitis unterzogen wurden. 

4.  Zuchtmaterial, das zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Schweiz 

gehandelt wird, verkehrt ausschließlich unter denselben Bedingungen wie Zuchtmaterial, 

das zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gehandelt wird. Diesen 

Erzeugnissen müssen gegebenenfalls die Gesundheitsbescheinigungen beigefügt sein, die 

für den Handel zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorgeschrieben und 

im System TRACES verfügbar sind. 
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IV. Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken 

A. RECHTSVORSCHRIFTEN* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als Verweis 

auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des betreffenden Rechtsakts 

zu verstehen. 

Europäische Union Schweiz 

1. Verordnung (EU) Nr. 576/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 12. Juni 2013 über die 

Verbringung von Heimtieren zu anderen 

als Handelszwecken und zur Aufhebung 

der Verordnung (EG) Nr. 998/2003 

(ABl. L 178 vom 28.6.2013, S. 1) 

2. Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und 

zur Änderung und Aufhebung einiger 

Rechtsakte im Bereich der 

Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) 

(ABl. L 84 vom 31.3.2016, S. 1) sowie 

die delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte auf der 

Grundlage von Teil VI dieser 

Verordnung 

3.  In Bezug auf die Bestimmungen über 

amtliche Kontrollen, die von den 

zuständigen Behörden zur Überprüfung 

der Einhaltung der Vorschriften für die 

Verbringung von Heimtieren zu anderen 

als Handelszwecken zwischen der 

Schweiz und der Europäischen Union 

durchgeführt werden:  

Verordnung (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. März 2017 über amtliche 

Kontrollen und andere amtliche 

Tätigkeiten zur Gewährleistung der 

Anwendung des Lebens- und 

Futtermittelrechts und der Vorschriften 

über Tiergesundheit und Tierschutz, 

Pflanzengesundheit und 

Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) 

Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, 

(EG) Nr. 1107/2009, (EU) 

Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, 

(EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des 

1. Verordnung vom 28. November 2014 

über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von 

Heimtieren (EDAV-Ht; SR 916.443.14) 

2. Artikel 76b der Tierschutzverordnung 

vom 23. April 2008 (TSchV; SR 455.1) 
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Europäischen Parlaments und des Rates, 

der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und 

(EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der 

Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 

2007/43/EG, 2008/119/EG und 

2008/120/EG des Rates und zur 

Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 

89/662/EWG, 90/425/EWG, 

91/496/EWG, 96/23/EG, 96/93/EG und 

97/78/EG des Rates und des 

Beschlusses 92/438/EWG des Rates 

(Verordnung über amtliche Kontrollen) 

(ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1) 

 

B. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

1. Für die Kennzeichnung gilt die Verordnung (EU) Nr. 576/2013. 

2. Die Gültigkeit der Tollwutimpfung bzw. der Auffrischungsimpfung ist in Anhang III der 

Verordnung (EU) Nr. 576/2013 festgelegt. 

3. Es ist der Ausweis gemäß Anhang III Teil 3 der Durchführungsverordnung (EU) 

Nr. 577/201318 zu verwenden. Die zusätzlichen Anforderungen an den Ausweis sind in 

Anhang III Teil 4 der Verordnung (EU) Nr. 577/2013 festgelegt. 

4. Für die Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken zwischen den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Schweiz im Sinne dieser Anlage gilt 

Kapitel II der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 entsprechend. Für die Dokumenten- und 

Nämlichkeitskontrollen bei Verbringungen von Heimtieren zu anderen als 

Handelszwecken aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union in die Schweiz gelten 

die Bestimmungen des Artikels 33 der Verordnung (EU) Nr. 576/2013.“ 

 

 
18 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 577/2013 der Kommission vom 28. Juni 2013 zu den Muster-Identifizierungsdokumenten für die 

Verbringung von Hunden, Katzen und Frettchen zu anderen als Handelszwecken, zur Erstellung der Listen der Gebiete und Drittländer sowie 
zur Festlegung der Anforderungen an Format, Layout und Sprache der Erklärungen zur Bestätigung der Einhaltung bestimmter Bedingungen 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 178 vom 28.6.2013, S. 109). 
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ANHANG III 

 

Anlage 3 zu Anhang 11 des Agrarabkommens erhält folgende Fassung: 

„Anlage 3  

Einfuhr lebender Tiere und ihres Zuchtmaterials aus Drittländern 

I. EUROPÄISCHE UNION – RECHTSVORSCHRIFTEN* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als Verweis 

auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des betreffenden Rechtsakts 

zu verstehen. 

1.  Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte 

im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) (ABl. L 84 vom 31.3.2016, 

S. 1) sowie die delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte, die auf der 

Grundlage dieser Verordnung bis zum 31. Dezember 2025 erlassen wurden 

2. Verordnung (EU) Nr. 576/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Juni 2013 über die Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken 

und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 998/2003 (ABl. L 178 vom 28.6.2013, 

S. 1) 

3.  Richtlinie 96/22/EG des Rates vom 29. April 1996 über das Verbot der Verwendung 

bestimmter Stoffe mit hormonaler bzw. thyreostatischer Wirkung und von β-

Agonisten in der tierischen Erzeugung und zur Aufhebung der Richtlinien 

81/602/EWG, 88/146/EWG und 88/299/EWG (ABl. L 125 vom 23.5.1996, S. 3) 

4. In Bezug auf die Bestimmungen über amtliche Kontrollen, die von den zuständigen 

Behörden zur Überprüfung der Einhaltung der in diesem Teil vorgesehenen 

Vorschriften durchgeführt werden: 

Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur 

Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der 

Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und 

Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) 

Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) 

Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und 
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des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates 

sowie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG 

und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, 

der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 

96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates 

(ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1) 

5. Artikel 118 der Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Dezember 2018 über Tierarzneimittel und zur Aufhebung der Richtlinie 

2001/82/EG (ABl. L 4 vom 7.1.2019, S. 43) 
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II. SCHWEIZ – RECHTSVORSCHRIFTEN* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als Verweis 

auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des betreffenden Rechtsakts 

zu verstehen. 

1. Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG; SR 916.40) 

2. Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV; SR 916.401) 

3. Verordnung vom 18. November 2015 über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren und 

Tierprodukten (EDAV-DS; SR 916.443.10) 

4. Verordnung des EDI vom 18. November 2015 über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von 

Tieren und Tierprodukten im Verkehr mit Drittstaaten (EDAV-DS-EDI; SR 916.443.106) 

5. Verordnung vom 28. November 2014 über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Heimtieren 

(EDAV-Ht; SR 916.443.14) 

6. Verordnung vom 18. August 2004 über die Tierarzneimittel (TAMV; SR 812.212.27) 

7. Verordnung vom 30. Oktober 1985 über die Gebühren des Bundesamtes für 

Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (Gebührenverordnung BLV; SR 916.472) 
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III. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

1. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen wendet gleichzeitig mit 

den Mitgliedstaaten der Europäischen Union die in den unter Ziffer I dieser Anlage 

aufgelisteten Rechtsakten genannten Einfuhrvorschriften, Durchführungsmaßnahmen und 

Listen von Betrieben an, aus denen entsprechende Einfuhren zugelassen sind. Diese 

Verpflichtung gilt für alle einschlägigen Rechtsakte unabhängig vom Datum ihres Erlasses. 

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen kann strengere 

Maßnahmen festlegen und zusätzliche Garantien verlangen. Der Gemischte 

Veterinärausschuss tritt zusammen, um über geeignete Maßnahmen zur Klärung der Lage 

zu beraten. 

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen und die Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union teilen sich gegenseitig die spezifischen auf bilateraler Ebene 

festgelegten Einfuhrbedingungen, die nicht Gegenstand einer Harmonisierung auf Ebene 

der Union sind, mit. 

2. Die Schweiz gilt bis zum 1. Juli 2028 für die Zwecke der Anwendung des Artikels 118 der 

Verordnung (EU) 2019/6 nicht als Drittland. 

Dieser Absatz wird vom Gemischten Veterinärausschuss bis zum 1. Juli 2028 überprüft.“ 
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ANHANG IV 

 

Anlage 5 zu Anhang 11 des Agrarabkommens erhält folgende Fassung: 

„Anlage 5  

Lebende Tiere und Zuchtmaterial:  

Grenzkontrollen und Kontrollgebühren 

KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen – Informationsmanagementsystem für amtliche Kontrollen 

A. RECHTSVORSCHRIFTEN* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als Verweis 

auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des betreffenden Rechtsakts 

zu verstehen. 

Europäische Union Schweiz 

1. In Bezug auf die Bestimmungen über 

amtliche Kontrollen, die von den 

zuständigen Behörden zur Überprüfung 

der Einhaltung der in diesem Kapitel 

vorgesehenen Vorschriften durchgeführt 

werden:  

Verordnung (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. März 2017 über amtliche 

Kontrollen und andere amtliche 

Tätigkeiten zur Gewährleistung der 

Anwendung des Lebens- und 

Futtermittelrechts und der Vorschriften 

über Tiergesundheit und Tierschutz, 

Pflanzengesundheit und 

Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) 

Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, 

(EG) Nr. 1107/2009, (EU) 

Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, 

(EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des 

Europäischen Parlaments und des Rates, 

der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und 

(EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der 

Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 

2007/43/EG, 2008/119/EG und 

2008/120/EG des Rates und zur 

Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 

1. Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 

(TSG; SR 916.40) 

2. Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 

1995 (TSV; SR 916.401) 

3. Verordnung vom 18. November 2015 

über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von 

Tieren und Tierprodukten (EDAV-DS; 

SR 916.443.10) 

4. Verordnung des EDI vom 

18. November 2015 über die Ein-, 

Durch- und Ausfuhr von Tieren und 

Tierprodukten im Verkehr mit 

Drittstaaten (EDAV-DS-EDI; 

SR 916.443.106) 

5. Verordnung vom 28. November 2014 

über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von 

Heimtieren (EDAV-Ht; SR 916.443.14) 
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Europäische Union Schweiz 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 

89/662/EWG, 90/425/EWG, 

91/496/EWG, 96/23/EG, 96/93/EG und 

97/78/EG des Rates und des 

Beschlusses 92/438/EWG des Rates 

(Verordnung über amtliche Kontrollen) 

(ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1) 

2. Durchführungsverordnung (EU) 

2019/1715 der Kommission vom 

30. September 2019 mit Vorschriften 

zur Funktionsweise des 

Informationsmanagementsystems für 

amtliche Kontrollen und seiner 

Systemkomponenten („IMSOC-

Verordnung“) (ABl. L 261 vom 

14.10.2019, S. 37) 

 

B. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

1. Die Schweiz wird in das Informationsmanagementsystem für amtliche Kontrollen und alle 

seine Systemkomponenten gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1715 der 

Kommission integriert. Die Schweiz benennt zu diesem Zweck eine Kontaktstelle.  

Der Gemischte Veterinärausschuss legt erforderlichenfalls ergänzende Bestimmungen fest. 

2.  Die Vertragsparteien leisten einander gemäß den Artikeln 104 bis 107 der Verordnung 

(EU) 2017/625 Amtshilfe, um die ordnungsgemäße Anwendung dieser Anlage zu 

gewährleisten. Die Anwendung des Artikels 108 der Verordnung (EU) 2017/625 fällt in 

den Zuständigkeitsbereich des Gemischten Veterinärausschusses. 
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KAPITEL II 

 

Veterinärrechtliche und tierzüchterische Kontrollen und Bedingungen im Handel zwischen den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Schweiz 

A. RECHTSVORSCHRIFTEN* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als Verweis 

auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des betreffenden Rechtsakts 

zu verstehen. 

Die veterinärrechtlichen und tierzüchterischen Kontrollen im Handel zwischen den Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union und der Schweiz werden gemäß den Bestimmungen der folgenden 

Rechtsakte durchgeführt: 

Europäische Union Schweiz 

1.  Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und 

zur Änderung und Aufhebung einiger 

Rechtsakte im Bereich der 

Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) 

(ABl. L 84 vom 31.3.2016, S. 1) sowie 

die delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte, die auf der 

Grundlage dieser Verordnung bis zum 

31. Dezember 2025 erlassen wurden 

2. Betreffend die Bestimmungen über 

amtliche Kontrollen, die von den 

zuständigen Behörden zur Überprüfung 

der Einhaltung der in diesem Kapitel 

vorgesehenen Vorschriften durchgeführt 

werden:  

Verordnung (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. März 2017 über amtliche 

Kontrollen und andere amtliche 

Tätigkeiten zur Gewährleistung der 

Anwendung des Lebens- und 

Futtermittelrechts und der Vorschriften 

über Tiergesundheit und Tierschutz, 

Pflanzengesundheit und 

Pflanzenschutzmittel (Verordnung über 

amtliche Kontrollen) (ABl. L 95 vom 

7.4.2017, S. 1) 

3. Durchführungsverordnung (EU) 

2020/2235 der Kommission vom 

1. Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 

(TSG; SR 916.40), insbesondere 

Artikel 57 

2. Verordnung vom 18. November 2015 

über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von 

Tieren und Tierprodukten im Verkehr 

mit den EU-Mitgliedstaaten, Island und 

Norwegen sowie Nordirland (EDAV-

EU; SR 916.443.11) 

3. Verordnung des EDI vom 

18. November 2015 über die Ein-, 

Durch- und Ausfuhr von Tieren und 

Tierprodukten im Verkehr mit den EU-

Mitgliedstaaten, Island und Norwegen 

sowie Nordirland (EDAV-EU-EDI; 

SR 916.443.111) 

4. Verordnung vom 28. November 2014 

über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von 

Heimtieren (EDAV-Ht; SR 916.443.14) 

5. Verordnung vom 30. Oktober 1985 über 

die Gebühren des Bundesamtes für 

Lebensmittelsicherheit und 

Veterinärwesen (Gebührenverordnung 

BLV; SR 916.472) 
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16. Dezember 2020 mit 

Durchführungsbestimmungen zu den 

Verordnungen (EU) 2016/429 und (EU) 

2017/625 des Europäischen Parlaments 

und des Rates hinsichtlich der Muster 

für Veterinärbescheinigungen, der 

Muster für amtliche Bescheinigungen 

und der Muster für Veterinär-/amtliche 

Bescheinigungen für den Eingang in die 

Union von Sendungen bestimmter 

Kategorien von Tieren und Waren und 

für deren Verbringungen innerhalb der 

Union, hinsichtlich der amtlichen 

Bescheinigungstätigkeit im 

Zusammenhang mit derartigen 

Bescheinigungen sowie zur Aufhebung 

der Verordnung (EG) Nr. 599/2004, der 

Durchführungsverordnungen (EU) 

Nr. 636/2014 und (EU) 2019/628, der 

Richtlinie 98/68/EG und der 

Entscheidungen 2000/572/EG, 

2003/779/EG und 2007/240/EG 

4. Durchführungsverordnung (EU) 

2020/2236 der Kommission vom 

16. Dezember 2020 mit 

Durchführungsbestimmungen zu den 

Verordnungen (EU) 2016/429 und (EU) 

2017/625 des Europäischen Parlaments 

und des Rates hinsichtlich der Muster 

für Veterinärbescheinigungen für den 

Eingang in die Union von Sendungen 

von Wassertieren und von bestimmten 

Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus 

Wassertieren und für deren 

Verbringungen innerhalb der Union 

sowie hinsichtlich der amtlichen 

Bescheinigungstätigkeit im 

Zusammenhang mit derartigen 

Bescheinigungen und zur Aufhebung 

der Verordnung (EG) Nr. 1251/2008 

(ABl. L 442 vom 30.12.2020, S. 410) 

5. Durchführungsverordnung (EU) 

2021/403 der Kommission vom 

18. März 2021 mit 

Durchführungsbestimmungen zu den 

Verordnungen (EU) 2016/429 und (EU) 

2017/625 des Europäischen Parlaments 

und des Rates hinsichtlich der Muster 

für Veterinärbescheinigungen, der 

Muster für amtliche Bescheinigungen 

und der Muster für Veterinär-/amtliche 
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Bescheinigungen für den Eingang in die 

Union von Sendungen bestimmter 

Kategorien von Landtieren und ihres 

Zuchtmaterials und für deren 

Verbringungen zwischen 

Mitgliedstaaten, hinsichtlich der 

amtlichen Bescheinigungstätigkeit im 

Zusammenhang mit derartigen 

Bescheinigungen sowie zur Aufhebung 

des Beschlusses 2010/470/EU (ABl. 

L 113 vom 31.3.2021, S. 1) 
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B. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

Für den Handel mit lebenden Tieren und Zuchtmaterial sowie für den Grenzweidegang von Tieren 

zwischen der Europäischen Union und der Schweiz werden die in dieser Anlage vorgesehenen 

Gesundheitsbescheinigungen verwendet. 

In den in den Artikeln 102 und 104 bis 107 der Verordnung (EU) 2017/625 vorgesehenen Fällen 

setzen sich die zuständigen Behörden eines Bestimmungsmitgliedstaats unverzüglich mit den 

zuständigen Behörden des Versandmitgliedstaats in Verbindung. Diese ergreifen die erforderlichen 

Maßnahmen und teilen der zuständigen Behörde am Versandort sowie der Kommission die Art der 

vorgenommenen Kontrollen, ihre Entscheidungen und die Gründe für diese Entscheidungen mit. 

 

C. BESONDERE DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN  

FÜR TIERE, DIE ZUM GRENZWEIDEGANG BESTIMMT SIND 

1. Begriffsbestimmungen 

Grenzweidegang: das Treiben von Tieren auf einen Gebietsstreifen von 10 km diesseits 

und jenseits der Grenze zwischen einem Mitgliedstaat der Europäischen Union und der 

Schweiz. In gerechtfertigten Sonderfällen können die jeweils zuständigen Behörden einen 

breiteren Gebietsstreifen diesseits und jenseits der Grenze zwischen der Schweiz und der 

Europäischen Union festlegen. 

Tagesweidegang: Weidegang, bei dem die Tiere bei Tagesende wieder in ihren 

Herkunftsbetrieb im Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in der Schweiz 

zurückgetrieben werden. 

2. Für den Grenzweidegang zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der 

Schweiz gelten die Bedingungen für die grenzüberschreitende Verbringung von Tieren 

gemäß der Verordnung (EU) 2016/429, der Delegierten Verordnung (EU) 2020/688 und 

der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2035. Die Bestimmungen von Artikel 139 der 

Verordnung (EU) 2016/429 gelten entsprechend. 
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3. In Anwendung der Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV; SR 916.401), 

insbesondere ihres Artikels 7 (Registrierung) sowie der Verordnung vom 3. November 

2021 über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank (IdTVD-V; SR 916.404.1), 

insbesondere ihres Abschnitts 2 (Inhalt der Datenbank), weist die Schweiz jedem 

Weideland eine spezifische Registriernummer zu, die in der nationalen Datenbank für 

Rinder erfasst wird. 

4. Beim Grenzweidegang zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der 

Schweiz trifft der amtliche Tierarzt des Versandlandes folgende Maßnahmen: 

a) Er informiert die zuständige Behörde des Bestimmungsortes (örtliches Veterinäramt) 

am Tag der Ausstellung der Bescheinigung, spätestens jedoch innerhalb von 

24 Stunden vor der geplanten Ankunft der Tiere, über das informatisierte System 

zum Verbund der Veterinärbehörden gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 

2019/1715 über die Versendung der Tiere; 

b) er stellt eine Bescheinigung gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2021/403 

aus. 

5. Die Tiere stehen während der gesamten Weidezeit unter zollamtlicher Kontrolle. 

6. Der Tierhalter muss 

a) schriftlich erklären, dass er ebenso wie jeder andere Tierhalter in einem Mitgliedstaat 

der Europäischen Union oder der Schweiz allen Maßnahmen, die in Anwendung der 

Vorschriften dieses Anhangs getroffen werden, sowie allen anderen auf lokaler 

Ebene eingeführten Maßnahmen nachkommt; 

b) die in Anwendung dieses Anhangs anfallenden Kontrollkosten übernehmen; 

c) die von den amtlichen Stellen des Versandlandes oder des Bestimmungslandes 

vorgeschriebenen zollamtlichen oder tierärztlichen Kontrollen in jeder erdenklichen 

Weise unterstützen. 

7. Bei der Rückkehr der Tiere am Ende oder vor Ablauf der Weidesaison trifft der für den 

Weideplatz zuständige amtliche Tierarzt folgende Maßnahmen: 

a) Er informiert die zuständige Behörde des Bestimmungsortes (örtliches Veterinäramt) 

am Tag der Ausstellung der Bescheinigung, spätestens jedoch innerhalb von 

24 Stunden vor der geplanten Ankunft der Tiere, über das informatisierte System 
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zum Verbund der Veterinärbehörden gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 

2019/1715 über die Versendung der Tiere; 

b) er stellt eine Bescheinigung gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2021/403 

aus. 

8. Bei Auftreten von Tierseuchen sind in Einvernehmen zwischen den zuständigen 

Veterinärbehörden geeignete Maßnahmen zu treffen. Die Frage etwaiger Kosten wird von 

den genannten Behörden geprüft. Erforderlichenfalls wird der Gemischte 

Veterinärausschuss damit befasst. 

9. Abweichend von den Bestimmungen gemäß den Nummern 1 bis 8 gilt im Falle des 

Tagesweidegangs zwischen den Mitgliedstaaten der Union und der Schweiz Folgendes: 

a) Die Tiere kommen nicht mit Tieren eines anderen Betriebes in Berührung; 

b) der Halter der Tiere verpflichtet sich, die zuständige Veterinärbehörde über jeglichen 

Kontakt zu Tieren anderer Betriebe zu unterrichten; 

c) die Gesundheitsbescheinigung ist den zuständigen Veterinärbehörden jedes 

Kalenderjahr bei der ersten Verbringung der betreffenden Tiere in einen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in die Schweiz vorzulegen. Sie ist den 

zuständigen Veterinärbehörden jederzeit auf Verlangen vorzulegen; 

d) die Bestimmungen gemäß den Nummern 2 und 4 gelten nur für die erste Versendung 

der Tiere in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in die Schweiz in dem 

betreffenden Kalenderjahr; 

e) die Bestimmungen gemäß Nummer 7 finden keine Anwendung; 

f) der Halter der Tiere verpflichtet sich, die zuständige Veterinärbehörde über das Ende 

der Weidezeit zu unterrichten. 
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KAPITEL III 

Veterinärkontrollen bei Einfuhren aus Drittländern 

A. RECHTSVORSCHRIFTEN* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als Verweis 

auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des betreffenden Rechtsakts 

zu verstehen. 

Die Kontrollen bei Einfuhren aus Drittländern werden nach den Bestimmungen der folgenden 

Rechtsakte durchgeführt: 

Europäische Union Schweiz 

1.  Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur 

Änderung und Aufhebung einiger 

Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit 

(„Tiergesundheitsrecht“) (ABl. L 84 vom 

31.3.2016, S. 1) sowie die delegierten 

Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte, 

die auf der Grundlage dieser Verordnung 

bis zum 31. Dezember 2025 erlassen 

wurden 

2.  Betreffend die Bestimmungen über 

amtliche Kontrollen, die von den 

zuständigen Behörden zur Überprüfung 

der Einhaltung der in diesem Kapitel 

vorgesehenen Vorschriften durchgeführt 

werden:  

Verordnung (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. März 2017 über amtliche 

Kontrollen und andere amtliche 

Tätigkeiten zur Gewährleistung der 

Anwendung des Lebens- und 

Futtermittelrechts und der Vorschriften 

über Tiergesundheit und Tierschutz, 

Pflanzengesundheit und 

Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) 

Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) 

Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) 

Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 

2016/2031 des Europäischen Parlaments 

und des Rates, der Verordnungen (EG) 

Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des 

Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 

1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG 

1. Verordnung vom 18. November 2015 

über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von 

Tieren und Tierprodukten (EDAV-DS; 

SR 916.443.10) 

2. Verordnung des EDI vom 

18. November 2015 über die Ein-, 

Durch- und Ausfuhr von Tieren und 

Tierprodukten im Verkehr mit 

Drittstaaten (EDAV-DS-EDI; 

SR 916.443.106) 

3. Verordnung vom 28. November 2014 

über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von 

Heimtieren (EDAV-Ht; SR 916.443.14) 

4. Verordnung vom 30. Oktober 1985 über 

die Gebühren des Bundesamtes für 

Lebensmittelsicherheit und 

Veterinärwesen (Gebührenverordnung 

BLV; SR 916.472) 

5. Verordnung vom 18. August 2004 über 

die Tierarzneimittel (TAMV; 

SR 812.212.27) 
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Europäische Union Schweiz 

und 2008/120/EG des Rates und zur 

Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des 

Europäischen Parlaments und des Rates, 

der Richtlinien 89/608/EWG, 

89/662/EWG, 90/425/EWG, 

91/496/EWG, 96/23/EG, 96/93/EG und 

97/78/EG des Rates und des Beschlusses 

92/438/EWG des Rates (Verordnung über 

amtliche Kontrollen) (ABl. L 95 vom 

7.4.2017, S. 1) 

3. Richtlinie 96/22/EG des Rates vom 

29. April 1996 über das Verbot der 

Verwendung bestimmter Stoffe mit 

hormonaler bzw. thyreostatischer 

Wirkung und von β-Agonisten in der 

tierischen Erzeugung und zur Aufhebung 

der Richtlinien 81/602/EWG, 

88/146/EWG und 88/299/EWG (ABl. 

L 125 vom 23.5.1996, S. 3) 

4. Artikel 118 der Verordnung (EU) 2019/6 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. Dezember 2018 über 

Tierarzneimittel und zur Aufhebung der 

Richtlinie 2001/82/EG (ABl. L 4 vom 

7.1.2019, S. 43) 
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B. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

1. Für die Zwecke der Anwendung der Artikel 59 und 60 der Verordnung (EU) 2017/625 

werden die Listen der für Veterinärkontrollen lebender Tiere zugelassenen 

Grenzkontrollstellen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf der Website der 

Europäischen Kommission veröffentlicht. 

2. Für die Zwecke der Anwendung der Artikel 59 und 60 der Verordnung (EU) 2017/625 sind 

für die Schweiz folgende Grenzkontrollstellen zuständig: 

Name TRACES-Code Art der Lizenz 

Flughafen Zürich CHZRH4 LA-O* 

Flughafen Genf CHGVA4 LA-O* 

* Zulassungsarten gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1014 der Kommission 

vom 12. Juni 2019 mit detaillierten Bestimmungen betreffend die Mindestanforderungen an 

Grenzkontrollstellen, einschließlich Kontrollzentren, und das Format, die Kategorien und die 

Abkürzungen, die bei der Auflistung der Grenzkontrollstellen und der Kontrollstellen zu 

verwenden sind (ABl. L 165 vom 21.6.2019, S. 10). 

 

Spätere Änderungen der Liste der Grenzkontrollstellen, ihrer Kontrollzentren und der 

Zulassungsart fallen in den Zuständigkeitsbereich des Gemischten Veterinärausschusses. 

3.  Insbesondere auf der Grundlage des Artikels 116 der Verordnung (EU) 2017/625 und des 

Artikels 57 des Tierseuchengesetzes fallen die Kontrollen in den Zuständigkeitsbereich des 

Gemischten Veterinärausschusses. 
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4. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen wendet gleichzeitig mit 

den Mitgliedstaaten der Europäischen Union die in der Anlage 3 zu diesem Anhang 

aufgelisteten Einfuhrvorschriften und die Durchführungsmaßnahmen an. 

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen kann strengere 

Maßnahmen festlegen und zusätzliche Garantien verlangen. Der Gemischte 

Veterinärausschuss tritt zusammen, um über geeignete Maßnahmen zur Klärung der Lage 

zu beraten. 

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen und die Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union teilen sich gegenseitig die spezifischen auf bilateraler Ebene 

festgelegten Einfuhrbedingungen, die nicht Gegenstand einer Harmonisierung auf Ebene 

der Union sind, mit. 

5. Die unter Nummer 1 genannten Grenzkontrollstellen der Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union führen Kontrollen der für die Schweiz bestimmten Einfuhren aus Drittländern nach 

den Bestimmungen in Abschnitt A dieses Kapitels durch. 

6. Die unter Nummer 2 genannten Grenzkontrollstellen der Schweiz führen Kontrollen der 

für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union bestimmten Einfuhren aus Drittländern 

nach den Bestimmungen in Abschnitt A dieses Kapitels durch. 

7. Die Schweiz gilt bis zum 1. Juli 2028 für die Zwecke der Anwendung des Artikels 118 der 

Verordnung (EU) 2019/6 nicht als Drittland. 

Dieser Absatz wird vom Gemischten Veterinärausschuss bis zum 1. Juli 2028 überprüft. 
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KAPITEL IV 

Sonderbestimmungen 

1. KENNZEICHNUNG VON TIEREN 

A. RECHTSVORSCHRIFTEN* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als Verweis 

auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des betreffenden Rechtsakts 

zu verstehen. 

Die Kontrollen bei Einfuhren aus Drittländern werden nach den Bestimmungen der folgenden 

Rechtsakte durchgeführt: 

Europäische Union Schweiz 

1. Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und 

zur Änderung und Aufhebung einiger 

Rechtsakte im Bereich der 

Tiergesundheit 

(„Tiergesundheitsrecht“) (ABl. L 84 

vom 31.3.2016, S. 1) sowie die 

delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte, die auf der 

Grundlage dieser Verordnung bis zum 

31. Dezember 2025 erlassen wurden 

2.  In Bezug auf die Bestimmungen über 

amtliche Kontrollen, die von den 

zuständigen Behörden zur Überprüfung 

der Einhaltung der in diesem Abschnitt 

vorgesehenen Vorschriften durchgeführt 

werden:  

Verordnung (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. März 2017 über amtliche 

Kontrollen und andere amtliche 

Tätigkeiten zur Gewährleistung der 

Anwendung des Lebens- und 

Futtermittelrechts und der Vorschriften 

über Tiergesundheit und Tierschutz, 

Pflanzengesundheit und 

Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) 

Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, 

(EG) Nr. 1107/2009, (EU) 

Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, 

(EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des 

Europäischen Parlaments und des Rates, 

1. Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 

1995 (TSV; SR 916.401), insbesondere 

Artikel 7 bis 15f (Registrierung und 

Kennzeichnung) 

2. Verordnung vom 3. November 2021 

über die Identitas AG und die 

Tierverkehrsdatenbank (IdTVD-V; 

SR 916.404.1) 
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der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und 

(EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der 

Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 

2007/43/EG, 2008/119/EG und 

2008/120/EG des Rates und zur 

Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 

89/662/EWG, 90/425/EWG, 

91/496/EWG, 96/23/EG, 96/93/EG und 

97/78/EG des Rates und des 

Beschlusses 92/438/EWG des Rates 

(Verordnung über amtliche Kontrollen) 

(ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1) 
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2. TIERSCHUTZ 

A. RECHTSVORSCHRIFTEN* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als Verweis 

auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des betreffenden Rechtsakts 

zu verstehen. 

Europäische Union Schweiz 

1. Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates 

vom 22. Dezember 2004 über den 

Schutz von Tieren beim Transport und 

damit zusammenhängenden Vorgängen 

sowie zur Änderung der Richtlinien 

64/432/EWG und 93/119/EG und der 

Verordnung (EG) Nr. 1255/97 (ABl. 

L 3 vom 5.1.2005, S. 1) 

2. Verordnung (EG) Nr. 1255/97 des 

Rates vom 25. Juni 1997 zur Festlegung 

gemeinschaftlicher Kriterien für 

Aufenthaltsorte und zur Anpassung des 

im Anhang der Richtlinie 91/628/EWG 

vorgesehenen Transportplans (ABl. 

L 174 vom 2.7.1997, S. 1) 

3.  In Bezug auf die Bestimmungen über 

amtliche Kontrollen, die von den 

zuständigen Behörden zur Überprüfung 

der Einhaltung der in diesem Abschnitt 

vorgesehenen Vorschriften 

durchgeführt werden: 

Verordnung (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. März 2017 über amtliche 

Kontrollen und andere amtliche 

Tätigkeiten zur Gewährleistung der 

Anwendung des Lebens- und 

Futtermittelrechts und der Vorschriften 

über Tiergesundheit und Tierschutz, 

Pflanzengesundheit und 

Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, 

(EG) Nr. 396/2005, (EG) 

Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, 

(EU) Nr. 1151/2012, (EU) 

Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 

2016/2031 des Europäischen 

Parlaments und des Rates, der 

Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und 

(EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie 

der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 

1. Tierschutzgesetz vom 16. Dezember 

2005 (TSchG; SR 455), insbesondere 

die Artikel 15 und 15a (Grundsätze, 

Internationale Tiertransporte) 

2. Tierschutzverordnung vom 23. April 

2008 (TSchV; SR 455.1), insbesondere 

die Artikel 169 bis 176 (Internationale 

Tiertransporte) 
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2007/43/EG, 2008/119/EG und 

2008/120/EG des Rates und zur 

Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 

89/662/EWG, 90/425/EWG, 

91/496/EWG, 96/23/EG, 96/93/EG und 

97/78/EG des Rates und des 

Beschlusses 92/438/EWG des Rates 

(Verordnung über amtliche Kontrollen) 

(ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1) 

 

B. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

a) Die schweizerischen Behörden verpflichten sich, die Vorschriften der Verordnung (EG) 

Nr. 1/2005 auf den Handel zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und auf die 

Einfuhr aus Drittländern anzuwenden. 

b) Insbesondere auf der Grundlage des Artikels 116 der Verordnung (EU) 2017/625 und des 

Artikels 208 der Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 (TSchV; SR 455.1) fallen die 

Kontrollen in den Zuständigkeitsbereich des Gemischten Veterinärausschusses. 

c) Gemäß Artikel 15a Absatz 3 des Tierschutzgesetzes vom 16. Dezember 2005 (TSchG; 

SR 455) dürfen Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Schlachtpferde und Schlachtgeflügel 

nur im Bahn- oder Luftverkehr durch die Schweiz durchgeführt werden. Diese Frage wird 

vom Gemischten Veterinärausschuss geprüft. 
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3. GEBÜHREN 

1. Für veterinärrechtliche und tierzüchterische Kontrollen im Handel zwischen den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Schweiz werden keine Gebühren 

erhoben. 

2. Die schweizerischen Behörden verpflichten sich, bei Veterinärkontrollen von Einfuhren 

aus Drittländern die in der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vorgesehenen Gebühren zu erheben.“ 
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ANHANG V 

 

Anlage 6 zu Anhang 11 des Agrarabkommens erhält folgende Fassung: 

„Anlage 6  

Tierische Erzeugnisse 

KAPITEL I 

Sektoren, in denen die Gleichwertigkeit der Rechtsvorschriften beiderseitig anerkannt wird 

„Zum Verzehr bestimmte tierische Erzeugnisse“ 

Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 finden entsprechend Anwendung. 
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Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als Verweis auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte 

Fassung des betreffenden Rechtsakts zu verstehen. 

 Ausfuhren der Europäischen Union in die Schweiz und Schweizer Ausfuhren in die Europäische Union 

 Handelsbedingungen 
Gleich-

wertigkeit 

 Europäische Union Schweiz  

Tiergesundheit 

1. Frischfleisch, auch Hackfleisch/Faschiertes, Fleischzubereitungen, Fleischerzeugnisse, nicht verarbeitete und ausgelassene Fette 

Haus-Huftiere 

Als Haustiere gehaltene Einhufer 

Verordnung (EU) 2016/429 

Verordnung (EG) Nr. 999/2001 

Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG; SR 916.40) 

Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV; SR 916.401) 

Ja1 

 

2. Zuchtwildfleisch, Fleischzubereitungen, Fleischerzeugnisse 

Andere als die unter Punkt 1 

genannten zur Zucht gehaltenen 

Landsäugetiere 

Verordnung (EU) 2016/429 

Verordnung (EG) Nr. 999/2001 

Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG; SR 916.40) 

Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV; SR 916.401) 

Ja 



 

DE 55  DE 

 Ausfuhren der Europäischen Union in die Schweiz und Schweizer Ausfuhren in die Europäische Union 

 Handelsbedingungen 
Gleich-

wertigkeit 

 Europäische Union Schweiz  

Zuchtlaufvögel 

Hasentiere 

Verordnung (EU) 2016/429  Ja 

3. Wildfleisch, Fleischzubereitungen, Fleischerzeugnisse 

Wild lebende Huftiere 

Hasentiere 

Andere Landsäugetiere 

Jagdfederwild 

Verordnung (EU) 2016/429 

Verordnung (EG) Nr. 999/2001 

Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG; SR 916.40) 

Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV; SR 916.401) 

Ja 

4. Geflügelfrischfleisch, Fleischzubereitungen, Fleischerzeugnisse, Fette und ausgelassene Fette 

Geflügel Verordnung (EU) 2016/429 Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG; SR 916.40) 

Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV; SR 916.401) 

Ja 

5. Mägen, Blasen und Därme 

Rinder 

Schafe und Ziegen 

Schweine 

Verordnung (EU) 2016/429 

Verordnung (EG) Nr. 999/2001 

Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG; SR 916.40) 

Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV; SR 916.401) 

Ja1 

6. Knochen und Knochenerzeugnisse 

Haus-Huftiere 

Als Haustiere gehaltene Einhufer 

Andere zur Zucht gehaltenen 

oder wild lebende Landsäugetiere 

Geflügel, Laufvögel und 

Wildgeflügel 

Verordnung (EU) 2016/429 

Verordnung (EG) Nr. 999/2001 

Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG; SR 916.40) 

Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV; SR 916.401) 

Ja1 
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 Ausfuhren der Europäischen Union in die Schweiz und Schweizer Ausfuhren in die Europäische Union 

 Handelsbedingungen 
Gleich-

wertigkeit 

 Europäische Union Schweiz  

7. Verarbeitete tierische Proteine, Blut und Blutprodukte 

Haus-Huftiere 

Als Haustiere gehaltene Einhufer 

Andere zur Zucht gehaltenen 

oder wild lebende Landsäugetiere 

Geflügel, Laufvögel und  
Wildgeflügel 

Verordnung (EU) 2016/429 

Verordnung (EG) Nr. 999/2001 

Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG; SR 916.40) 

Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV; SR 916.401) 

Ja1 

8. Gelatine und Kollagen 

 Verordnung (EU) 2016/429 

Verordnung (EG) Nr. 999/2001 

Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG; SR 916.40) 

Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV; SR 916.401) 

Ja1 

9. Milch und Milcherzeugnisse 

 Verordnung (EU) 2016/429 Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG; SR 916.40) 

Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV; SR 916.401) 

Ja 

10. Eier und Eiprodukte 

 Verordnung (EU) 2016/429 Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG; SR 916.40) 

Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV; SR 916.401) 

Ja 

11. Fischereierzeugnisse, Muscheln, Stachelhäuter, Manteltiere und Meeresschnecken 

 Verordnung (EU) 2016/429 Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG; SR 916.40) 

Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV; SR 916.401) 

Ja 

12. Honig 

 Verordnung (EU) 2016/429 Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG; SR 916.40) 

Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV; SR 916.401) 

Ja 
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 Ausfuhren der Europäischen Union in die Schweiz und Schweizer Ausfuhren in die Europäische Union 

 Handelsbedingungen 
Gleich-

wertigkeit 

 Europäische Union Schweiz  

13. Schnecken und Froschschenkel 

 Verordnung (EU) 2016/429 Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 (TSG; SR 916.40) 

Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV; SR 916.401) 

Ja 

1 Die Anerkennung der Übereinstimmung der Rechtsvorschriften im Bereich der TSE-Überwachung bei Schafen und Ziegen kann vom 

Gemeinsamen Veterinärausschuss erneut geprüft werden. 
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Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als Verweis auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte 

Fassung des betreffenden Rechtsakts zu verstehen. 

Ausfuhren der Europäischen Union in die Schweiz und Schweizer Ausfuhren in die Europäische Union 

Handelsbedingungen 
Gleich-

wertigkeit 

Europäische Union  Schweiz  

Öffentliche Gesundheit 

Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung 

bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien (ABl. L 147 vom 

31.5.2001, S. 1) 

Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene (ABl. L 139 vom 30.4.2004, 

S. 1) 

Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel 

tierischen Ursprungs (ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 55) 

In Bezug auf die Bestimmungen über amtliche Kontrollen, die von den 

zuständigen Behörden zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften für 

die Lebensmittelkette betreffend tierische Erzeugnisse durchgeführt werden: 

Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche 

Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und 

Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, 

Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, 

(EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 

2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates, 

der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates 

sowie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG 

und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des 

Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 

91/496/EWG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des 

Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verordnung über amtliche Kontrollen) 

 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV; SR 916.401) 

Verordnung vom 23. November 2005 über die Primärproduktion (VPrP; 

SR 916.020) 

Verordnung des EVD vom 23. November 2005 über die Hygiene bei der 

Primärproduktion (VHyPrP; SR 916.020.1) 

 Verordnung des EDI vom 23. November 2005 über die Hygiene beim 

Schlachten (VHyS; SR 817.190.1) 

Verordnung des EVD vom 23. November 2005 über die Hygiene bei der 
Milchproduktion (VHyMP; SR 916.351.021.1) 

Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 (TSchV; SR 455.1) 

Milchprüfungsverordnung vom 20. Oktober 2010 (MiPV; SR 916.351.0) 

Verordnung vom 16. November 2011 über die Aus-, Weiter- und 

Fortbildung der Personen im öffentlichen Veterinärwesen (SR 916.402) 

Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über Lebensmittel und 

Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817.0) 

Verordnung vom 16. Dezember 2016 über das Schlachten und die 

Fleischkontrolle (VSFK; SR 817.190) 

Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 16. Dezember 

2016 (LGV; SR 817.02) 

Verordnung des EDI vom 16. Dezember 2016 über die Hygiene beim 

Umgang mit Lebensmitteln (Hygieneverordnung des EDI, HyV; 

SR 817.024.1) 

Verordnung des EDI vom 16. Dezember 2016 über Lebensmittel tierischer 

Herkunft (VLtH; SR 817.022.108) 

Verordnung vom 27. Mai 2020 über den Vollzug der 

Lebensmittelgesetzgebung (LMVV; SR 817.042) 

Ja, mit 

Sonderbe-

dingungen 
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Ausfuhren der Europäischen Union in die Schweiz und Schweizer Ausfuhren in die Europäische Union 

Handelsbedingungen 
Gleich-

wertigkeit 

Europäische Union  Schweiz  

(ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1) 

 

Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 der Kommission vom 15. November 2005 

über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel (ABl. L 338 vom 

22.12.2005, S. 1) 
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Ausfuhren der Europäischen Union in die Schweiz und Schweizer Ausfuhren in die Europäische Union 

Handelsbedingungen 
Gleich-

wertigkeit 

Europäische Union  Schweiz  

Verordnung (EG) Nr. 2074/2005 der Kommission vom 5. Dezember 2005 

zur Festlegung von Durchführungsvorschriften für bestimmte unter die 

Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 

fallende Erzeugnisse und für die in den Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 

des Europäischen Parlaments und des Rates und (EG) Nr. 882/2004 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehenen amtlichen 

Kontrollen, zur Abweichung von der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des 

Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 853/2004 und (EG) Nr. 854/2004 (ABl. L 338 vom 

22.12.2005, S. 27) 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/1375 der Kommission vom 

10. August 2015 mit spezifischen Vorschriften für die amtlichen 

Fleischuntersuchungen auf Trichinen (ABl. L 212 vom 11.8.2015, S. 7) 

   

Tierschutz 

Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates vom 24. September 2009 über 

den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung (ABl. L 303 vom 

18.11.2009, S. 1) 

 Tierschutzgesetz vom 16. Dezember 2005 (TSchG; SR 455) 

Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 (TSchV; SR 455.1) 

Verordnung des BLV vom 8. November 2021 über den Tierschutz beim 

Schlachten (VTSchS; SR 455.110.2) 

Verordnung vom 16. Dezember 2016 über das Schlachten und die 

Fleischkontrolle (VSFK; SR 817.190) 

Ja, mit 

Sonderbe-

dingungen 

 

___________________ 
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Durchführungsbestimmungen und besondere Bestimmungen 

(1) Die Schweiz wird in das Informationsmanagementsystem für amtliche Kontrollen und alle 

seine Systemkomponenten gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1715 der 

Kommission integriert. Die Schweiz benennt zu diesem Zweck eine Kontaktstelle. 

(2) Für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Erzeugnisse, die zwischen den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Schweiz gehandelt werden, verkehren 

ausschließlich unter denselben Bedingungen wie tierische Erzeugnisse für den 

menschlichen Verzehr, die zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

gehandelt werden; dies gilt auch für den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung. 

Diesen Erzeugnissen müssen gegebenenfalls die Gesundheitsbescheinigungen beigefügt 

sein, die für den Handel zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

vorgeschrieben oder in diesem Anhang festgelegt und im System TRACES verfügbar sind. 

(3) Die Schweiz erstellt ein Verzeichnis zugelassener Betriebe im Sinne von Artikel 45 

(Eintragung/Zulassung von Betrieben) der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1715. 

(4) Die Schweiz wendet bei Einfuhren die gleichen Bestimmungen an wie diejenigen, die in 

der Union gelten. 

(5) Die zuständigen schweizerischen Behörden sichern zu, dass die Schlachtkörper und das 

Fleisch von Hausschweinen, die in der Europäischen Union in Verkehr gebracht werden, 

zuvor einer Untersuchung zur Feststellung von Trichinella unterzogen worden sind. 

(6) Bei der Trichinenuntersuchung verwendet die Schweiz die in Anhang I Kapitel I und II der 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/1375 der Kommission beschriebenen 

Nachweismethoden. 
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(7) Gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 3 der Verordnung des EDI vom 

23. November 2005 über die Hygiene beim Schlachten (VHyS; SR 817.190.1) und 

Artikel 10 Absatz 8 der Verordnung des EDI vom 16. Dezember 2016 über Lebensmittel 

tierischer Herkunft (VLtH; SR 817.022.108) sind die Schlachtkörper oder das Fleisch von 

Hausschweinen, die zur Mast und Schlachtung gehalten werden, sowie daraus hergestellten 

und nicht für den Markt der Europäischen Union bestimmte Fleischzubereitungen, 

Fleischerzeugnisse und verarbeitete Fleischerzeugnisse mit dem besonderen 

Genusstauglichkeitskennzeichen zu versehen, das dem Muster in Anhang 9 letzter Absatz 

der Verordnung des EDI vom 23. November 2005 über die Hygiene beim Schlachten 

(VHyS; SR 817.190.1) genügt. 

Gemäß Artikel 10 der Verordnung des EDI vom 16. Dezember 2016 dürfen diese 

Erzeugnisse nicht in den Handel mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

gelangen. 

(8) Nach Artikel 2 der Verordnung des EDI vom 16. Dezember 2016 über die Hygiene beim 

Umgang mit Lebensmitteln (Hygieneverordnung des EDI, HyV; SR 817.024.1) können die 

zuständigen schweizerischen Behörden im Einzelfall Ausnahmen von den Artikeln 8, 10 

und 14 zulassen: 

a) um den Bedürfnissen von Betrieben in Bergregionen zu entsprechen, gemäß 

Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Regionalpolitik (SR 901.0) und 

Verordnung vom 28. November 2007 über Regionalpolitik (VRP; SR 901.021). 

Die zuständigen Schweizer Behörden verpflichten sich, der Kommission diese 

Änderungen schriftlich zu melden. Diese Meldung umfasst: 

– eine ausführliche Darstellung der Bestimmungen, die nach Auffassung der 

zuständigen schweizerischen Behörden geändert werden müssen, und eine 

Beschreibung der Art der geplanten Änderung; 

– eine Beschreibung der betreffenden Lebensmittel und Unternehmen; 

– eine Erläuterung der Gründe für die Anpassung (gegebenenfalls mit einer 

Zusammenfassung der durchgeführten Risikoanalyse und der Angabe aller 

Maßnahmen, mit denen sichergestellt wird, dass die Anpassung nicht die Ziele 

der Verordnung des EDI vom 16. Dezember 2016 über die Hygiene beim 

Umgang mit Lebensmitteln (Hygieneverordnung des EDI, HyV; SR 817.024.1) 

gefährdet; 

– etwaige andere maßgebliche Informationen. 

Die Kommission und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union verfügen über eine 

Frist von drei Monaten ab dem Empfang der Meldung, um schriftliche Bemerkungen 
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zu übermitteln. Erforderlichenfalls tritt der Gemischte Veterinärausschuss 

zusammen; 

b) um der Herstellung von Lebensmitteln gerecht zu werden, die traditionelle Merkmale 

aufweisen. 

Die zuständigen Schweizer Behörden verpflichten sich, der Kommission diese 

Änderungen spätestens zwölf Monate nach der Gewährung der Ausnahmen einzeln 

oder gesammelt schriftlich zu melden. Jede Meldung umfasst 

– eine Kurzbeschreibung der geänderten Vorschriften, 

– eine Beschreibung der betreffenden Lebensmittel und Unternehmen und 

– etwaige andere maßgebliche Informationen. 

(9) Die Kommission unterrichtet die Schweiz über die Ausnahmen und Änderungen, die in 

den Mitgliedstaaten der Union gemäß Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004, 

Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 und Artikel 7 der Verordnung (EG) 

Nr. 2074/2005 angewandt werden. 

(10) Das Verzeichnis der Referenzlaboratorien der Europäischen Union für Rückstände von 

Tierarzneimitteln und Kontaminanten in Lebensmitteln tierischen Ursprungs gemäß 

Artikel 99 der Verordnung (EU) 2017/625 wird der Website der Europäischen 

Kommission veröffentlicht.  

Die Schweiz trägt die Kosten, die ihr im Rahmen der sich aus diesen Benennungen 

ergebenden Vorgänge angelastet werden können. Funktionen und Aufgaben dieser 

Laboratorien sind in Artikel 94 der Verordnung (EU) 2017/625 festgelegt.  

Das Verzeichnis der nationalen Referenzlaboratorien für die Schweiz wird auf der Website 

des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen veröffentlicht. 

(11) Bis die Rechtsvorschriften der Europäischen Union und der Schweiz im Hinblick auf 

Ausfuhren in die Europäische Union angeglichen sind, verpflichtet sich die Schweiz, die 

nachstehenden Rechtsakte und ihre Durchführungsvorschriften anzuwenden. 

1. Verordnung (EWG) Nr. 315/93 des Rates vom 8. Februar 1993 zur Festlegung von 

gemeinschaftlichen Verfahren zur Kontrolle von Kontaminanten in Lebensmitteln 

(ABl. L 37 vom 13.2.1993, S. 1) 

2. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 872/2012 der Kommission vom 1. Oktober 2012 

zur Festlegung der Liste der Aromastoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2232/96 

des Europäischen Parlaments und des Rates, zur Aufnahme dieser Liste in Anhang I 
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der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 

sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1565/2000 der Kommission und der 

Entscheidung 1999/217/EG der Kommission (ABl. L 267 vom 2.10.2012, S. 1) 

3. Richtlinie 96/22/EG des Rates vom 29. April 1996 über das Verbot der Verwendung 

bestimmter Stoffe mit hormonaler bzw. thyreostatischer Wirkung und von β-

Agonisten in der tierischen Erzeugung und zur Aufhebung der Richtlinien 

81/602/EWG, 88/146/EWG und 88/299/EWG (ABl. L 125 vom 23.5.1996, S. 3) 

4. Richtlinie 1999/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Februar 

1999 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über mit 

ionisierenden Strahlen behandelte Lebensmittel und Lebensmittelbestandteile (ABl. 

L 66 vom 13.3.1999, S. 16) 

5. Richtlinie 1999/3/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Februar 

1999 über die Festlegung einer Gemeinschaftsliste von mit ionisierenden Strahlen 

behandelten Lebensmitteln und Lebensmittelbestandteilen (ABl. L 66 vom 

13.3.1999, S. 24) 

6. Entscheidung 2002/840/EG der Kommission vom 23. Oktober 2002 zur Festlegung 

der Liste der in Drittländern für die Bestrahlung von Lebensmitteln zugelassenen 

Anlagen (ABl. L 287 vom 25.10.2002, S. 40) 

7. Verordnung (EG) Nr. 2065/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

10. November 2003 über Raucharomen zur tatsächlichen oder beabsichtigten 

Verwendung in oder auf Lebensmitteln (ABl. L 309 vom 26.11.2003, S. 1) 

8. Verordnung (EU) 2023/915 der Kommission vom 25. April 2023 über Höchstgehalte 

für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln und zur Aufhebung der Verordnung 

(EG) Nr. 1881/2006 (ABl. L 119 vom 5.5.2023, S. 103) 

9. Verordnung (EG) Nr. 1332/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2008 über Lebensmittelenzyme und zur Änderung der 

Richtlinie 83/417/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates, 

der Richtlinie 2000/13/EG, der Richtlinie 2001/112/EG des Rates sowie der 

Verordnung (EG) Nr. 258/97 (ABl. L 354 vom 31.12.2008, S. 7) 

10. Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2008 über Lebensmittelzusatzstoffe (ABl. L 354 vom 31.12.2008, 

S. 16) 
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11. Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2008 über Aromen und bestimmte Lebensmittelzutaten mit 

Aromaeigenschaften zur Verwendung in und auf Lebensmitteln sowie zur Änderung 

der Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 2232/96 

und (EG) Nr. 110/2008 und der Richtlinie 2000/13/EG (ABl. L 354 vom 31.12.2008, 

S. 34) 

12. Verordnung (EU) Nr. 231/2012 der Kommission vom 9. März 2012 mit 

Spezifikationen für die in den Anhängen II und III der Verordnung (EG) 

Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates aufgeführten 

Lebensmittelzusatzstoffe (ABl. L 83 vom 22.3.2012, S. 1) 

13. Richtlinie 2009/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 

2009 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 

Extraktionslösungsmittel, die bei der Herstellung von Lebensmitteln und 

Lebensmittelzutaten verwendet werden (ABl. L 141 vom 6.6.2009, S. 3) 

14. Verordnung (EG) Nr. 470/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

6. Mai 2009 über die Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung 

von Höchstmengen für Rückstände pharmakologisch wirksamer Stoffe in 

Lebensmitteln tierischen Ursprungs, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 

Nr. 2377/90 des Rates und zur Änderung der Richtlinie 2001/82/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des 

Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 152 vom 16.6.2009, S. 11) 

(12) Die Schweiz wendet im Einklang mit ihren in Abschnitt I (Landtiere) und Abschnitt II 

(Tiere und Erzeugnisse der Aquakultur) genannten Rechtsvorschriften (Anlage 2 zu diesem 

Anhang) dieselben Bestimmungen wie diejenigen in Artikel 107 (ausgenommen Absatz 6) 

der Verordnung (EU) 2019/6 in Verbindung mit Artikel 37 Absatz 5 über die Verwendung 

antimikrobieller Arzneimittel bei Nutztieren an. 

Gemäß den Bestimmungen der beiden vorstehend angeführten Abschnitten gilt die 

Schweiz bis zum 1. Juli 2028 für die Zwecke der Anwendung des Artikels 118 der 

Verordnung (EU) 2019/6 nicht als Drittland. 

Sie unterrichtet den Gemischten Veterinärausschuss unverzüglich über jede weitere 

Änderung ihrer Rechtsvorschriften für antimikrobielle Arzneimittel für Nutztiere. 

Dieser Absatz wird vom Gemischten Veterinärausschuss bis zum 1. Juli 2028 überprüft. 
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„Nicht zum Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte“ 

Ausfuhren der Europäischen Union in die Schweiz und  

Schweizer Ausfuhren in die Europäische Union 

Ausfuhren der Europäischen Union in die Schweiz und  

Schweizer Ausfuhren in die Europäische Union 

Handelsbedingungen Gleich-

wertigkeit Europäische Union* Schweiz* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben 

ist – als Verweis auf die vor dem 31. Dezember 2014 zuletzt geänderte 

Fassung des betreffenden Rechtsakts zu verstehen. 

Ja, mit 

Sonderbe-

dingungen 

1. Verordnung (EG) Nr. 999/2001 

des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 22. Mai 2001 mit 

Vorschriften zur Verhütung, 

Kontrolle und Tilgung 

bestimmter transmissibler 

spongiformer Enzephalopathien 

(ABl. L 147 vom 31.5.2001, S. 1) 

2. Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 

des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 21. Oktober 2009 

mit Hygienevorschriften für nicht 

für den menschlichen Verzehr 

bestimmte tierische 

Nebenprodukte und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 1774/2002 (Verordnung über 

tierische Nebenprodukte; ABl. 

L 300 vom 14.11.2009, S. 1) 

3. Verordnung (EU) Nr. 142/2011 

der Kommission vom 25. Februar 

2011 zur Durchführung der 

Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 

des Europäischen Parlaments und 

des Rates mit 

Hygienevorschriften für nicht für 

den menschlichen Verzehr 

bestimmte tierische 

Nebenprodukte sowie zur 

Durchführung der Richtlinie 

97/78/EG des Rates hinsichtlich 

bestimmter gemäß der genannten 

Richtlinie von 

Veterinärkontrollen an der 

Grenze befreiter Proben und 

Waren (ABl. L 54 vom 

26.2.2011, S. 1) 

1. Verordnung vom 23. November 

2005 über das Schlachten und die 

Fleischkontrolle (VSFK; 

SR 817.190) 

2. Verordnung des EDI vom 

23. November 2005 über die 

Hygiene beim Schlachten (VHyS; 

SR 817.190.1) 

3. Tierseuchenverordnung vom 

27. Juni 1995 (TSV; SR 916.401) 

4. Verordnung vom 18. April 2007 

über die Ein-, Durch- und 

Ausfuhr von Tieren und 

Tierprodukten (EDAV; 

SR 916.443.10) 

5. Verordnung vom 25. Mai 2011 

über die Entsorgung von 

tierischen Nebenprodukten 

(VTNP; SR 916.441.22) 
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Besondere Bestimmungen 

Die Schweiz wendet bei ihren Einfuhren gemäß Artikel 41 und 42 der Verordnung (EG) 

Nr. 1069/2009 die gleichen Bestimmungen an wie sie auch in den Artikeln 25 bis 28 sowie 30 bis 

31 und in den Anhängen XIV und XV (Bescheinigungen) der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 

festgelegt sind. 

Der Handel mit Material der Kategorien 1 und 2 unterliegt Artikel 48 der Verordnung (EG) 

Nr. 1069/2009. 

Material der Kategorie 3 im Handel zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der 

Schweiz müssen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 und den Artikeln 21 und 48 

der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 die in Anhang VIII Kapitel III der Verordnung (EU) 

Nr. 142/2011 vorgesehenen Handelspapiere und Veterinärbescheinigungen beigefügt sein. 

Die Schweiz erstellt gemäß Titel II Kapitel I Abschnitt 2 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 

sowie gemäß Kapitel IV und Anhang IX der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 ein Verzeichnis der 

entsprechenden Betriebe. 
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KAPITEL II 

Nicht unter Kapitel I fallende Sektoren 

Ausfuhren der Europäischen Union in die Schweiz und Schweizer Ausfuhren in die Europäische 

Union 

Diese Ausfuhren unterliegen den Vorschriften für den Handel innerhalb der Union. Die zuständigen 

Behörden bescheinigen jedoch in jedem Fall, dass die Ausfuhrbedingungen erfüllt sind. Diese 

Bescheinigung liegt der Ausfuhrsendung bei. 

Erforderlichenfalls werden die Bescheinigungsmuster im Gemischten Veterinärausschuss geprüft.“ 
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ANHANG VI 

 

Anlage 10 zu Anhang 11 des Agrarabkommens erhält folgende Fassung: 

„Anlage 10  

Tierische Erzeugnisse: Grenzkontrollen und Kontrollgebühren 

KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

A. RECHTSVORSCHRIFTEN* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als 

Verweis auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des 

betreffenden Rechtsakts zu verstehen. 

Europäische Union Schweiz 

1. Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der 

allgemeinen Grundsätze und 

Anforderungen des Lebensmittelrechts, 

zur Errichtung der Europäischen 

Behörde für Lebensmittelsicherheit und 

zur Festlegung von Verfahren zur 

Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 

1.2.2002, S. 1) 

2. In Bezug auf die Bestimmungen über 

amtliche Kontrollen, die von den 

zuständigen Behörden zur Überprüfung 

der Einhaltung der in diesem Kapitel 

vorgesehenen Vorschriften durchgeführt 

werden:  

Verordnung (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. März 2017 über amtliche 

Kontrollen und andere amtliche 

Tätigkeiten zur Gewährleistung der 

Anwendung des Lebens- und 

Futtermittelrechts und der Vorschriften 

über Tiergesundheit und Tierschutz, 

Pflanzengesundheit und 

Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) 

Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) 

Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, 

(EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und 

1. Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 

(TSG; SR 916.40), insbesondere 

Artikel 57 

2. Verordnung vom 18. November 2015 

über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von 

Tieren und Tierprodukten (EDAV-DS; 

SR 916.443.10) 

3. Verordnung des EDI vom 18. November 

2015 über die Ein-, Durch- und Ausfuhr 

von Tieren und Tierprodukten im 

Verkehr mit Drittstaaten (EDAV-DS-

EDI; SR 916.443.106) 

4. Verordnung vom 30. Oktober 1985 über 

die Gebühren des Bundesamtes für 

Lebensmittelsicherheit und 

Veterinärwesen (Gebührenverordnung 

BLV; SR 916.472) 
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(EU) 2016/2031 des Europäischen 

Parlaments und des Rates, der 

Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und 

(EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der 

Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 

2007/43/EG, 2008/119/EG und 

2008/120/EG des Rates und zur 

Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des 

Europäischen Parlaments und des Rates, 

der Richtlinien 89/608/EWG, 

89/662/EWG, 90/425/EWG, 

91/496/EWG, 96/23/EG, 96/93/EG und 

97/78/EG des Rates und des Beschlusses 

92/438/EWG des Rates (Verordnung 

über amtliche Kontrollen) (ABl. L 95 

vom 7.4.2017, S. 1) 

3.  Durchführungsverordnung (EU) 

2019/1715 der Kommission vom 

30. September 2019 mit Vorschriften zur 

Funktionsweise des 

Informationsmanagementsystems für 

amtliche Kontrollen und seiner 

Systemkomponenten („IMSOC-

Verordnung“) (ABl. L 261 vom 

14.10.2019, S. 37) 

  

B. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

1. Die Schweiz wird in das Informationsmanagementsystem für amtliche Kontrollen 

und alle seine Systemkomponenten gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 

2019/1715 der Kommission integriert. Die Schweiz benennt zu diesem Zweck eine 

Kontaktstelle. 

Der Gemischte Veterinärausschuss legt erforderlichenfalls ergänzende 

Bestimmungen fest. 

2.  Die Vertragsparteien leisten einander gemäß den Artikeln 104 bis 107 der 

Verordnung (EU) 2017/625 Amtshilfe, um die ordnungsgemäße Anwendung dieser 

Anlage zu gewährleisten. Die Anwendung des Artikels 108 der Verordnung (EU) 

2017/625 fällt in den Zuständigkeitsbereich des Gemischten Veterinärausschusses. 
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KAPITEL II 

Veterinärrechtliche und tierzüchterische Kontrollen im Handel zwischen den Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union und der Schweiz 

A. RECHTSVORSCHRIFTEN* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als 

Verweis auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des 

betreffenden Rechtsakts zu verstehen. 

Die veterinärrechtlichen und tierzüchterischen Kontrollen im Handel zwischen den 

Mitgliedstaaten und der Schweiz werden gemäß den Bestimmungen der folgenden Rechtsakte 

durchgeführt: 

Europäische Union Schweiz 

1.  Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und 

zur Änderung und Aufhebung einiger 

Rechtsakte im Bereich der 

Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) 

(ABl. L 84 vom 31.3.2016, S. 1) sowie 

die delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte, die auf der 

Grundlage dieser Verordnung bis zum 

31. Dezember 2025 erlassen wurden 

2.  In Bezug auf die Bestimmungen über 

amtliche Kontrollen, die von den 

zuständigen Behörden zur Überprüfung 

der Einhaltung der in diesem Kapitel 

vorgesehenen Vorschriften durchgeführt 

werden:  

Verordnung (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. März 2017 über amtliche 

Kontrollen und andere amtliche 

Tätigkeiten zur Gewährleistung der 

Anwendung des Lebens- und 

Futtermittelrechts und der Vorschriften 

über Tiergesundheit und Tierschutz, 

Pflanzengesundheit und 

Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) 

Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) 

Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, 

(EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und 

(EU) 2016/2031 des Europäischen 

Parlaments und des Rates, der 

1. Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 

(TSG; SR 916.40), insbesondere 

Artikel 57 

2. Verordnung vom 18. November 2015 

über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von 

Tieren und Tierprodukten im Verkehr 

mit den EU-Mitgliedstaaten, Island und 

Norwegen sowie Nordirland (EDAV-

EU; SR 916.443.11) 

3. Verordnung des EDI vom 18. November 

2015 über die Ein-, Durch- und Ausfuhr 

von Tieren und Tierprodukten im 

Verkehr mit den EU-Mitgliedstaaten, 

Island und Norwegen sowie Nordirland 

(EDAV-EU-EDI; SR 916.443.111) 

4. Verordnung vom 28. November 2014 

über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von 

Heimtieren (EDAV-Ht; SR 916.443.14) 

5. Verordnung vom 30. Oktober 1985 über 

die Gebühren des Bundesamtes für 

Lebensmittelsicherheit und 

Veterinärwesen (Gebührenverordnung 

BLV; SR 916.472) 
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Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und 

(EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der 

Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 

2007/43/EG, 2008/119/EG und 

2008/120/EG des Rates und zur 

Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des 

Europäischen Parlaments und des Rates, 

der Richtlinien 89/608/EWG, 

89/662/EWG, 90/425/EWG, 

91/496/EWG, 96/23/EG, 96/93/EG und 

97/78/EG des Rates und des Beschlusses 

92/438/EWG des Rates (ABl. L 95 vom 

7.4.2017, S. 1) 

3.  Durchführungsverordnung (EU) 

2019/1715 der Kommission vom 

30. September 2019 mit Vorschriften zur 

Funktionsweise des 

Informationsmanagementsystems für 

amtliche Kontrollen und seiner 

Systemkomponenten („IMSOC-

Verordnung“) (ABl. L 261 vom 

14.10.2019, S. 37) 

 

B. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

In den in den Artikeln 102 und 104 bis 107 der Verordnung (EU) 2017/625 vorgesehenen 

Fällen setzen sich die zuständigen Behörden des Bestimmungsortes unverzüglich mit den 

zuständigen Behörden des Versandortes in Verbindung. Diese ergreifen die erforderlichen 

Maßnahmen und teilen der zuständigen Behörde am Versandort sowie der Kommission die 

Art der vorgenommenen Kontrollen, ihre Entscheidungen und die Gründe für diese 

Entscheidungen mit. 
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KAPITEL III 

Veterinärkontrollen bei Einfuhren aus Drittländern 

A. RECHTSVORSCHRIFTEN* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als 

Verweis auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des 

betreffenden Rechtsakts zu verstehen. 

Die Kontrollen bei Einfuhren aus Drittländern werden nach den Bestimmungen der folgenden 

Rechtsakte durchgeführt: 

Europäische Union Schweiz 

1. In Bezug auf die Bestimmungen über 

amtliche Kontrollen, die von den 

zuständigen Behörden zur Überprüfung 

der Einhaltung der in diesem Kapitel 

vorgesehenen Vorschriften durchgeführt 

werden:  

Verordnung (EU) 2017/625 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. März 2017 über amtliche 

Kontrollen und andere amtliche 

Tätigkeiten zur Gewährleistung der 

Anwendung des Lebens- und 

Futtermittelrechts und der Vorschriften 

über Tiergesundheit und Tierschutz, 

Pflanzengesundheit und 

Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) 

Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) 

Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, 

(EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und 

(EU) 2016/2031 des Europäischen 

Parlaments und des Rates, der 

Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und 

(EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der 

Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 

2007/43/EG, 2008/119/EG und 

2008/120/EG des Rates und zur 

Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des 

Europäischen Parlaments und des Rates, 

der Richtlinien 89/608/EWG, 

89/662/EWG, 90/425/EWG, 

91/496/EWG, 96/23/EG, 96/93/EG und 

97/78/EG des Rates und des Beschlusses 

92/438/EWG des Rates (Verordnung 

über amtliche Kontrollen) (ABl. L 95 

1. Tierseuchengesetz vom 1. Juli 1966 

(TSG; SR 916.40), insbesondere 

Artikel 57 

2. Verordnung vom 18. November 2015 

über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von 

Tieren und Tierprodukten (EDAV-DS; 

SR 916.443.10) 

3. Verordnung des EDI vom 18. November 

2015 über die Ein-, Durch- und Ausfuhr 

von Tieren und Tierprodukten im 

Verkehr mit Drittstaaten (EDAV-DS-

EDI; SR 916.443.106) 

4. Verordnung vom 28. November 2014 

über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von 

Heimtieren (EDAV-Ht; SR 916.443.14) 

5. Verordnung vom 30. Oktober 1985 über 

die Gebühren des Bundesamtes für 

Lebensmittelsicherheit und 

Veterinärwesen (Gebührenverordnung 

BLV; SR 916.472) 

6. Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über 

Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände 

(Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817.0) 

7. Lebensmittel- und 

Gebrauchsgegenständeverordnung vom 

16. Dezember 2016 (LGV; SR 817.02) 

8. Verordnung vom 27. Mai 2020 über den 

Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung 

(LMVV; SR 817.042) 
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Europäische Union Schweiz 

vom 7.4.2017, S. 1) 

2. Richtlinie 96/22/EG des Rates vom 

29. April 1996 über das Verbot der 

Verwendung bestimmter Stoffe mit 

hormonaler bzw. thyreostatischer 

Wirkung und von β-Agonisten in der 

tierischen Erzeugung und zur Aufhebung 

der Richtlinien 81/602/EWG, 

88/146/EWG und 88/299/EWG (ABl. 

L 125 vom 23.5.1996, S. 3) 

3. Entscheidung 2002/657/EG der 

Kommission vom 12. August 2002 zur 

Umsetzung der Richtlinie 96/23/EG des 

Rates betreffend die Durchführung von 

Analysemethoden und die Auswertung 

von Ergebnissen (ABl. L 221 vom 

17.8.2002, S. 8) 

4. Verordnung (EU) 2016/429 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und 

zur Änderung und Aufhebung einiger 

Rechtsakte im Bereich der 

Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) 

(ABl. L 84 vom 31.3.2016, S. 1) sowie 

die delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte, die auf der 

Grundlage dieser Verordnung bis zum 

31. Dezember 2025 erlassen wurden 

5. Verordnung (EG) Nr. 470/2009 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 6. Mai 2009 über die Schaffung 

eines Gemeinschaftsverfahrens für die 

Festsetzung von Höchstmengen für 

Rückstände pharmakologisch wirksamer 

Stoffe in Lebensmitteln tierischen 

Ursprungs, zur Aufhebung der 

Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des 

Rates und zur Änderung der Richtlinie 

2001/82/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates und der 

Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

(ABl. L 152 vom 16.6.2009, S. 11) 

6. Durchführungsverordnung (EU) 

2020/2235 der Kommission vom 

16. Dezember 2020 mit 

Durchführungsbestimmungen zu den 

Verordnungen (EU) 2016/429 und (EU) 

9. Verordnung des EDI vom 16. Dezember 

2016 über die Höchstgehalte für 

Pestizidrückstände in oder auf 

Erzeugnissen pflanzlicher und tierischer 

Herkunft (VPRH; SR 817.021.23) 
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Europäische Union Schweiz 

2017/625 des Europäischen Parlaments 

und des Rates hinsichtlich der Muster für 

Veterinärbescheinigungen, der Muster 

für amtliche Bescheinigungen und der 

Muster für Veterinär-/amtliche 

Bescheinigungen für den Eingang in die 

Union von Sendungen bestimmter 

Kategorien von Tieren und Waren und 

für deren Verbringungen innerhalb der 

Union, hinsichtlich der amtlichen 

Bescheinigungstätigkeit im 

Zusammenhang mit derartigen 

Bescheinigungen sowie zur Aufhebung 

der Verordnung (EG) Nr. 599/2004, der 

Durchführungsverordnungen (EU) 

Nr. 636/2014 und (EU) 2019/628, der 

Richtlinie 98/68/EG und der 

Entscheidungen 2000/572/EG, 

2003/779/EG und 2007/240/EG (ABl. 

L 442 vom 30.12.2020, S. 1) 

7. Durchführungsverordnung (EU) 

2020/2236 der Kommission vom 

16. Dezember 2020 mit 

Durchführungsbestimmungen zu den 

Verordnungen (EU) 2016/429 und (EU) 

2017/625 des Europäischen Parlaments 

und des Rates hinsichtlich der Muster für 

Veterinärbescheinigungen für den 

Eingang in die Union von Sendungen 

von Wassertieren und von bestimmten 

Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus 

Wassertieren und für deren 

Verbringungen innerhalb der Union 

sowie hinsichtlich der amtlichen 

Bescheinigungstätigkeit im 

Zusammenhang mit derartigen 

Bescheinigungen und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1251/2008 (ABl. 

L 442 vom 30.12.2020, S. 410) 

8. Durchführungsverordnung (EU) 

2021/403 der Kommission vom 

18. März 2021 mit 

Durchführungsbestimmungen zu den 

Verordnungen (EU) 2016/429 und (EU) 

2017/625 des Europäischen Parlaments 

und des Rates hinsichtlich der Muster für 

Veterinärbescheinigungen, der Muster 

für amtliche Bescheinigungen und der 

Muster für Veterinär-/amtliche 
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Europäische Union Schweiz 

Bescheinigungen für den Eingang in die 

Union von Sendungen bestimmter 

Kategorien von Landtieren und ihres 

Zuchtmaterials und für deren 

Verbringungen zwischen 

Mitgliedstaaten, hinsichtlich der 

amtlichen Bescheinigungstätigkeit im 

Zusammenhang mit derartigen 

Bescheinigungen sowie zur Aufhebung 

des Beschlusses 2010/470/EU (ABl. 

L 113 vom 31.3.2021, S. 1) 
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B. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

1. Für die Zwecke der Anwendung der Artikel 59 und 60 der Verordnung (EU) 

2017/625 werden die Verzeichnisse der Grenzkontrollstellen der Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union auf der Website der Europäischen Kommission veröffentlicht. 

2. Für die Zwecke der Anwendung der Artikel 59 und 60 der Richtlinie 2017/625/EWG 

sind für die Schweiz folgende Grenzkontrollstellen zuständig: 

Name 
TRACES-

Code 
Art der Lizenz 

Flughafen Zürich CHZRH4 
POA-NHC(2)* 

POA-HC(2)* 

Flughafen Genf CHGVA4 
POA-NHC(2)* 

POA-HC(2)* 

* Zulassungsarten gemäß Anhang II der Durchführungsverordnung (EU) 

2019/1014 

Spätere Änderungen der Liste der Grenzkontrollstellen, ihrer Kontrollzentren und der 

Zulassungsart fallen in den Zuständigkeitsbereich des Gemischten 

Veterinärausschusses. 

3. Insbesondere auf der Grundlage des Artikels 116 der Verordnung (EU) 2017/625 und 

des Artikels 57 des Tierseuchengesetzes fallen die Kontrollen in den 

Zuständigkeitsbereich des Gemischten Veterinärausschusses. 
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KAPITEL IV 

Gesundheitliche Bedingungen und Bedingungen für Kontrollen im Handel  

zwischen der Europäischen Union und der Schweiz 

Tierische Erzeugnisse in von beiden Seiten als gleichwertig anerkannten Sektoren, die 

zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Schweiz gehandelt werden, 

verkehren ausschließlich unter denselben Bedingungen wie Erzeugnisse, die zwischen den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union gehandelt werden. Diesen Erzeugnissen müssen 

gegebenenfalls die Gesundheitsbescheinigungen beigefügt sein, die für den Handel zwischen 

den Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorgeschrieben oder in diesem Anhang 

festgelegt und im System TRACES verfügbar sind. 

Für die übrigen Sektoren gelten weiterhin die in Anlage 6 Kapitel II festgelegten 

gesundheitlichen Bedingungen. 
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KAPITEL V 

Gesundheitliche Bedingungen und Bedingungen für Kontrollen bei Einfuhren aus 

Drittländern 

I. EUROPÄISCHE UNION – RECHTSVORSCHRIFTEN 

A. Vorschriften im Bereich der öffentlichen Gesundheit* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als 

Verweis auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des 

betreffenden Rechtsakts zu verstehen. 

1. Richtlinie 2009/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. April 2009 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 

über Extraktionslösungsmittel, die bei der Herstellung von Lebensmitteln und 

Lebensmittelzutaten verwendet werden (ABl. L 141 vom 6.6.2009, S. 3) 

2. Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. Dezember 2008 über Aromen und bestimmte Lebensmittelzutaten mit 

Aromaeigenschaften zur Verwendung in und auf Lebensmitteln sowie zur 

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 des Rates, der Verordnungen 

(EG) Nr. 2232/96 und (EG) Nr. 110/2008 und der Richtlinie 2000/13/EG (ABl. 

L 354 vom 31.12.2008, S. 34) 

3. Verordnung (EG) Nr. 470/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 6. Mai 2009 über die Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die 

Festsetzung von Höchstmengen für Rückstände pharmakologisch wirksamer 

Stoffe in Lebensmitteln tierischen Ursprungs, zur Aufhebung der Verordnung 

(EWG) Nr. 2377/90 des Rates und zur Änderung der Richtlinie 2001/82/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) 

Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 152 vom 

16.6.2009, S. 11) 
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4. Verordnung (EWG) Nr. 315/93 des Rates vom 8. Februar 1993 zur Festlegung 

von gemeinschaftlichen Verfahren zur Kontrolle von Kontaminanten in 

Lebensmitteln (ABl. L 37 vom 13.2.1993, S. 1) 

5. Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. Dezember 2008 über Lebensmittelzusatzstoffe (ABl. L 354 vom 

31.12.2008, S. 16) 

6. Richtlinie 96/22/EG des Rates vom 29. April 1996 über das Verbot der 

Verwendung bestimmter Stoffe mit hormonaler bzw. thyreostatischer Wirkung 

und von β-Agonisten in der tierischen Erzeugung und zur Aufhebung der 

Richtlinien 81/602/EWG, 88/146/EWG und 88/299/EWG (ABl. L 125 vom 

23.5.1996, S. 3) 

7. In Bezug auf die Bestimmungen über amtliche Kontrollen, die von den 

zuständigen Behörden zur Überprüfung der Einhaltung der in diesem Kapitel 

vorgesehenen Vorschriften durchgeführt werden: 

Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur 

Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der 

Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und 

Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, 

(EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) 

Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des 

Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 

und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 

1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur 

Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des 

Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 

89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG 

des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates (ABl. L 95 vom 

7.4.2017, S. 1) 

8. Richtlinie 1999/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. Februar 1999 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
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über mit ionisierenden Strahlen behandelte Lebensmittel und 

Lebensmittelbestandteile (ABl. L 66 vom 13.3.1999, S. 16) 

9. Richtlinie 1999/3/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. Februar 1999 über die Festlegung einer Gemeinschaftsliste von mit 

ionisierenden Strahlen behandelten Lebensmitteln und 

Lebensmittelbestandteilen (ABl. L 66 vom 13.3.1999, S. 24) 

10. Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung 

bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien (ABI. 147 vom 

31.5.2001, S. 1) 

11. Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 17. November 2003 zur Bekämpfung von Salmonellen und bestimmten 

anderen durch Lebensmittel übertragbaren Zoonoseerregern (ABl. L 325 vom 

12.12.2003, S. 1) 

12. Verordnung (EG) Nr. 2065/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 10. November 2003 über Raucharomen zur tatsächlichen oder 

beabsichtigten Verwendung in oder auf Lebensmitteln (ABl. L 309 vom 

26.11.2003, S. 1) 

13. Richtlinie 2004/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. April 2004 zur Aufhebung bestimmter Richtlinien über 

Lebensmittelhygiene und Hygienevorschriften für die Herstellung und das 

Inverkehrbringen von bestimmten, zum menschlichen Verzehr bestimmten 

Erzeugnissen tierischen Ursprungs sowie zur Änderung der Richtlinien 

89/662/EWG und 92/118/EWG des Rates und der Entscheidung 95/408/EG 

des Rates (ABl. L 157 vom 30.4.2004, S. 33) 

14. Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel 

tierischen Ursprungs (ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 55) 

15. Verordnung (EG) Nr. 401/2006 der Kommission vom 23. Februar 2006 zur 

Festlegung der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche 

Kontrolle des Mykotoxingehalts von Lebensmitteln (ABl. L 70 vom 9.3.2006, 

S. 12) 
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16. Verordnung (EU) 2017/644 der Kommission vom 5. April 2017 zur Festlegung 

der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die Kontrolle der Gehalte 

an Dioxinen, dioxinähnlichen PCB und nicht dioxinähnlichen PCB in 

bestimmten Lebensmitteln sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) 

Nr. 589/2014 (ABl. L 92 vom 6.4.2017, S. 9) 

17. Verordnung (EG) Nr. 333/2007 der Kommission vom 28. März 2007 zur 

Festlegung der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche 

Kontrolle des Gehalts an Blei, Cadmium, Quecksilber, anorganischem Zinn, 3-

MCPD und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in 

Lebensmitteln (ABl. L 88 vom 29.3.2007, S. 29) 

18. Artikel 118 der Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. Dezember 2018 über Tierarzneimittel und zur Aufhebung der 

Richtlinie 2001/82/EG (ABl. L 4 vom 7.1.2019, S. 43) 

B. Vorschriften im Bereich der Tiergesundheit* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – als 

Verweis auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des 

betreffenden Rechtsakts zu verstehen. 

1. Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger 

Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) (ABl. L 84 

vom 31.3.2016, S. 1) sowie die delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte, die auf der Grundlage dieser Verordnung bis zum 

31. Dezember 2025 erlassen wurden 

2. Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung 

bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien (ABI. 147 vom 

31.5.2001, S. 1) 

3. Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen 

Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 1) 
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4. Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur 

Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen 

Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den 

menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte sowie zur 

Durchführung der Richtlinie 97/78/EG des Rates hinsichtlich bestimmter 

gemäß der genannten Richtlinie von Veterinärkontrollen an der Grenze 

befreiter Proben und Waren (ABl. L 54 vom 26.2.2011, S. 1) 

 

C. Andere spezifische Maßnahmen* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – 

als Verweis auf die vor dem 31. Dezember 2014 zuletzt geänderte Fassung des 

betreffenden Rechtsakts zu verstehen. 

1. Interimsabkommen über den Handel und eine Zollunion zwischen der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik San Marino – 

Gemeinsame Erklärung der Vertragsparteien – Erklärung der Gemeinschaft 

(ABl. L 359 vom 9.12.1992, S. 14) 

2. Beschluss 94/1/EG, EGKS des Rates und der Kommission vom 13. Dezember 

1993 über den Abschluss des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren 

Mitgliedstaaten sowie der Republik Österreich, der Republik Finnland, der 

Republik Island, dem Fürstentum Liechtenstein, dem Königreich Norwegen, 

dem Königreich Schweden und der Schweizerischen Eidgenossenschaft (ABl. 

L 1 vom 3.1.1994, S. 1) 

3. Beschluss 97/132/EG des Rates vom 17. Dezember 1996 über den Abschluss 

des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Neuseeland 

über veterinärhygienische Maßnahmen im Handel mit lebenden Tieren und 

tierischen Erzeugnissen (ABl. L 57 vom 26.2.1997, S. 4) 

4. Beschluss 97/345/EG des Rates vom 17. Februar 1997 über den Abschluss des 

Protokolls über Fragen des Veterinärwesens zur Ergänzung des Abkommens in 

Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

und dem Fürstentum Andorra (ABl. L 148 vom 6.6.1997, S. 15) 
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5. Beschluss 98/258/EG des Rates vom 16. März 1998 über den Abschluss des 

Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Vereinigten 

Staaten von Amerika über gesundheitspolizeiliche Maßnahmen zum Schutz der 

Gesundheit von Mensch und Tier im Handel mit lebenden Tieren und 

Tierprodukten (ABl. L 118 vom 21.4.1998, S. 1) 

6. Beschluss 98/504/EG des Rates vom 29. Juni 1998 über den Abschluss des 

Interimsabkommens über Handel und handelsbezogene Fragen zwischen der 

Europäischen Gemeinschaft einerseits und den Vereinigten Mexikanischen 

Staaten andererseits (ABl. L 226 vom 13.8.1998, S. 24) 

7. Beschluss 1999/201/EG des Rates vom 14. Dezember 1998 über den 

Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der 

Regierung Kanadas über gesundheitspolizeiliche Maßnahmen zum Schutz der 

Gesundheit von Mensch und Tier im Handel mit lebenden Tieren und 

Tierprodukten (ABl. L 71 vom 18.3.1999, S. 1) 

8. Beschluss 1999/778/EG des Rates vom 15. November 1999 über den 

Abschluss eines Protokolls über Fragen des Veterinärwesens zur Ergänzung 

des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits und der 

Regierung von Dänemark und der Landesregierung der Färöer Inseln 

andererseits (ABl. L 305 vom 30.11.1999, S. 25) 

9. Protokoll 1999/1130/EG über Fragen des Veterinärwesens zur Ergänzung des 

Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits und der 

Regierung von Dänemark und der Landesregierung der Färöer-Inseln 

andererseits (ABl. L 305 vom 30.11.1999, S. 26) 

10. Beschluss 2002/979/EG des Rates vom 18. November 2002 über die 

Unterzeichnung und die vorläufige Anwendung einiger Bestimmungen des 

Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen 

Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Chile 

andererseits (ABl. L 352 vom 30.12.2002, S. 1) 
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2. Schweiz – Rechtsvorschriften* 

* Jeder Verweis auf einen Rechtsakt ist – sofern nichts anderes angegeben ist – 

als Verweis auf die vor dem 31. Dezember 2025 zuletzt geänderte Fassung des 

betreffenden Rechtsakts zu verstehen. 

A. Verordnung vom 18. November 2015 über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von 

Tieren und Tierprodukten (EDAV-DS; SR 916.443.10) 

B. Verordnung des EDI vom 18. November 2015 über die Ein-, Durch- und 

Ausfuhr von Tieren und Tierprodukten im Verkehr mit Drittstaaten (EDAV-

DS-EDI; SR 916.443.106) 

3. Durchführungsbestimmungen 

A. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen wendet 

gleichzeitig mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union die in den in 

Kapitel V Abschnitt I dieser Anlage aufgelisteten Rechtsakten genannten 

Einfuhrvorschriften, Durchführungsmaßnahmen und Listen von Betrieben an, 

aus denen entsprechende Einfuhren zugelassen sind. Diese Verpflichtung gilt 

für alle einschlägigen Rechtsakte unabhängig vom Datum ihres Erlasses. 

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen kann strengere 

Maßnahmen festlegen und zusätzliche Garantien verlangen. Der Gemischte 

Veterinärausschuss tritt zusammen, um über geeignete Maßnahmen zur 

Klärung der Lage zu beraten. 
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Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen und die 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union teilen sich gegenseitig die 

spezifischen auf bilateraler Ebene festgelegten Einfuhrbedingungen, die nicht 

Gegenstand einer Harmonisierung auf Ebene der Union sind, mit. 

B. Die in Kapitel III Teil B Nummer 1 der vorliegenden Anlage genannten 

Grenzkontrollstellen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union führen 

Kontrollen von für die Schweiz bestimmten Einfuhren aus Drittländern nach 

Kapitel III Teil A der vorliegenden Anlage durch. 

C. Die in Kapitel III Teil B Nummer 2 der vorliegenden Anlage genannten 

Grenzkontrollstellen der Schweiz führen Kontrollen von für die 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union bestimmten Einfuhren aus 

Drittländern nach Kapitel III Teil A der vorliegenden Anlage durch. 

D. Gemäß der Verordnung vom 18. November 2015 über die Ein-, Durch- und 

Ausfuhr von Tieren und Tierprodukten (EDAV-DS; SR 916.443.10) behält die 

Schweizerische Eidgenossenschaft sich die Möglichkeit vor, Rindfleisch 

einzuführen, das von Rindern stammt, die möglicherweise mit 

Wachstumshormonen behandelt wurden. Die Ausfuhr dieses Fleischs in die 

Europäische Union ist untersagt. Darüber hinaus handelt die Schweizerische 

Eidgenossenschaft wie folgt: 

– Sie begrenzt die Verwendung solchen Fleischs auf den alleinigen 

Direktverkauf an den Verbraucher in Einzelhandelsbetrieben mit einer 

angemessenen Kennzeichnung; 

– sie begrenzt die Einfuhr auf die Schweizer Grenzkontrollstellen; und 
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– sie betreibt ein geeignetes Rückverfolgungs- und Steuerungssystem, um 

jede Möglichkeit einer anschließenden Einfuhr in das Gebiet der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union auszuschließen; 

– sie übermittelt der Kommission einmal im Jahr einen Bericht über 

Herkunft und Bestimmung der Einfuhren sowie eine Übersicht über 

durchgeführte Kontrollen als Nachweis für die Einhaltung der vorstehend 

genannten Bedingungen; 

– im Zweifelsfall werden diese Bestimmungen vom Gemischten 

Veterinärausschuss geprüft. 

E. Die Schweiz gilt bis zum 1. Juli 2028 für die Zwecke der Anwendung des 

Artikels 118 der Verordnung (EU) 2019/6 nicht als Drittland. 

Dieser Absatz wird vom Gemischten Veterinärausschuss bis zum 1. Juli 2028 

überprüft. 

 

KAPITEL VI 

Gebühren 

1. Für veterinärrechtliche und tierzüchterische Kontrollen im Handel zwischen den 

Mitgliedstaaten der Union und der Schweiz werden keine Gebühren erhoben. 

2. Die schweizerischen Behörden verpflichten sich, bei Veterinärkontrollen von 

Einfuhren aus Drittländern die in der Verordnung (EG) Nr. 2017/625 vorgesehenen 

Gebühren zu erheben.“ 

 


		2026-06-11T10:24:41+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



